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Textgegenüberstellung 
 Geltende Fassung: Vorgeschlagene Fassung:  

Allgemeines Sozialversicherungsgesetz 
Beginn der Pflichtversicherung Beginn der Pflichtversicherung 

§ 10. (1) bis (6a) … § 10. (1) bis (6a) … 
(7) Wurde ein Antrag auf Zuerkennung einer Pension gestellt, deren Bezug 

die Krankenversicherung nach § 8 Abs. 1 Z 1 lit. a, b oder d begründet, so hat 
der in Betracht kommende Pensionsversicherungsträger bzw. Träger der zu-
sätzlichen Pensionsversicherung zu prüfen, ob die Zuerkennung der Pension 
wahrscheinlich ist. Trifft dies zu, so hat er eine Bescheinigung darüber auszu-
stellen, daß die Krankenversicherung vorläufig mit dem Tage des voraussicht-
lichen Pensionsanfalles beginnt. Eine solche Bescheinigung ist mit der glei-
chen Rechtswirkung und unter der gleichen Voraussetzung auch auszustellen, 
wenn der Pensionswerber ein Verfahren in Sozialrechtssachen anhängig ge-
macht hat. Die Bescheinigung ist sowohl dem Antragsteller als auch dem zu-
ständigen Träger der Krankenversicherung zuzustellen. Die Ausstellung oder 
die Ablehnung der Bescheinigung kann durch ein Rechtsmittel nicht angefoch-
ten werden. 

(7) Wurde ein Antrag auf Zuerkennung einer Pension gestellt, deren Bezug 
die Krankenversicherung nach § 8 Abs. 1 Z 1 lit. a, b oder d dieses Bundesge-
setzes oder nach § 1 Abs. 1 Z 18 B-KUVG begründet, so hat der in Betracht 
kommende Pensionsversicherungsträger bzw. Träger der zusätzlichen Pen-
sionsversicherung zu prüfen, ob die Zuerkennung der Pension wahrscheinlich 
ist. Trifft dies zu, so hat er eine Bescheinigung darüber auszustellen, dass die 
Krankenversicherung vorläufig mit dem Tage des voraussichtlichen Pensions-
anfalles beginnt. Eine solche Bescheinigung ist mit der gleichen Rechtswir-
kung und unter der gleichen Voraussetzung auch auszustellen, wenn der Pen-
sionswerber ein Verfahren in Sozialrechtssachen anhängig gemacht hat. Die 
Bescheinigung ist sowohl dem Antragsteller als auch dem zuständigen Träger 
der Krankenversicherung zuzustellen. Die Ausstellung oder die Ablehnung der 
Bescheinigung kann durch ein Rechtsmittel nicht angefochten werden. 

Selbstversicherung in der Krankenversicherung Selbstversicherung in der Krankenversicherung 
§ 16. (1) … § 16. (1) … 
(2) Abs. 1 gilt für 

 1. Hörer an einer Lehranstalt im Sinne des § 3 Abs. 1 Z 1 bis 7 des Stu- 
dienförderungsgesetzes 1992 und Studierende von Fachhochschul-
Studiengängen im Sinne des § 3 Abs. 1 Z 9 des Studienförderungsge-
setzes 1992, die im Rahmen des für die betreffende Studienart vorge-
schriebenen normalen Studienganges inskribiert (zum Studium zugelas-
sen) sind, 

 2. bis 4. … 
mit der Maßgabe, daß an die Stelle des Wohnsitzes im Inland der gewöhnliche 
Aufenthalt im Inland tritt; zum Studien(Lehr)gang zählt auch ein angemesse-
ner Zeitraum für die Vorbereitung auf die Ablegung der entsprechenden Ab-
schlußprüfungen und auf die Erwerbung eines akademischen Grades. 

(2) Abs. 1 gilt für 
 1. ordentliche Studierende an einer Lehranstalt im Sinne des § 3 Abs. 1 

Z 1 bis 7 des Studienförderungsgesetzes 1992 und Studierende von 
Fachhochschul-Studiengängen im Sinne des § 3 Abs. 1 Z 9 des Stu-
dienförderungsgesetzes 1992, die im Rahmen des für die betreffende 
Studienart vorgeschriebenen normalen Studienganges inskribiert (zum 
Studium zugelassen) sind, 

 2. bis 4. … 
mit der Maßgabe, dass an die Stelle des Wohnsitzes im Inland der gewöhnli-
che Aufenthalt im Inland tritt; zum Studien(Lehr)gang zählt auch ein ange-
messener Zeitraum für die Vorbereitung auf die Ablegung der entsprechenden 
Abschlußprüfungen und auf die Erwerbung eines akademischen Grades. 

(3) bis (5) … (3) bis (5) … 
(6) Die Selbstversicherung endet außer mit dem Wegfall der Voraussetzun-

gen 
(6) Die Selbstversicherung endet außer mit dem Wegfall der Voraussetzun-

gen 
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 1. und 2. … 
 3. bei den im Abs. 2 bezeichneten Personen mit dem Ablauf des dritten 

Kalendermonates nach dem Ende des Studien(Schul)jahres (§ 6 des 
Universitäts-Studiengesetzes bzw. §§ 2 und 5 des Schulzeitgesetzes), in 
dem der Hörer letztmalig inskribiert war bzw. einen Lehrgang oder 
Kurs der Diplomatischen Akademie besucht hat oder in dem die Zulas-
sung zum Studium erloschen ist oder nach dem Verstreichen des letzten 
Prüfungstermines. 

In den Fällen der Z 1 und 2 endet die Selbstversicherung frühestens mit dem 
Ablauf von sechs aufeinanderfolgenden Kalendermonaten nach dem Beginn 
der Selbstversicherung, wobei ein neuerlicher Antrag auf Selbstversicherung 
erst nach Ablauf von weiteren sechs Monaten gestellt werden kann. Dies gilt 
nicht in den Fällen der Z 1, wenn der Austritt aus dem Grund des Beginnes der 
Angehörigeneigenschaft im Sinne des § 123, des § 56 des Beamten-Kranken-
und Unfallversicherungsgesetzes, des § 78 des Bauern-Sozialversicherungs-
gesetzes oder des § 83 des Gewerblichen Sozialversicherungsgesetzes oder aus 
dem Grund des Beginnes einer Krankenfürsorge seitens einer Krankenfürsor-
geeinrichtung eines öffentlich-rechtlichen Dienstgebers erklärt wurde. 

 1. und 2. … 
 3. bei den im Abs. 2 bezeichneten Personen mit dem Ablauf des dritten 

Kalendermonates nach dem Ende des Studien(Schul)jahres (§ 6 des 
Universitäts-Studiengesetzes bzw. §§ 2 und 5 des Schulzeitgesetzes), in 
dem der ordentliche Studierende (Hörer) letztmalig inskribiert war bzw. 
einen Lehrgang oder Kurs der Diplomatischen Akademie besucht hat 
oder in dem die Zulassung zum Studium erloschen ist oder nach dem 
Verstreichen des letzten Prüfungstermines. 

In den Fällen der Z 1 und 2 endet die Selbstversicherung frühestens mit dem 
Ablauf von sechs aufeinanderfolgenden Kalendermonaten nach dem Beginn 
der Selbstversicherung, wobei ein neuerlicher Antrag auf Selbstversicherung 
erst nach Ablauf von weiteren sechs Monaten gestellt werden kann. Dies gilt 
nicht in den Fällen der Z 1, wenn der Austritt aus dem Grund des Beginnes der 
Angehörigeneigenschaft im Sinne des § 123, des § 56 des Beamten-Kranken-
und Unfallversicherungsgesetzes, des § 78 des Bauern-Sozialversicherungs-
gesetzes oder des § 83 des Gewerblichen Sozialversicherungsgesetzes oder aus 
dem Grund des Beginnes einer Krankenfürsorge seitens einer Krankenfürsor-
geeinrichtung eines öffentlich-rechtlichen Dienstgebers erklärt wurde. 

Selbstversicherung in der Pensionsversicherung Selbstversicherung in der Pensionsversicherung 
§ 16a. (1) und (2) … § 16a. (1) und (2) … 
(3) Die Selbstversicherung beginnt, unbeschadet der Bestimmungen des 

§ 225 Abs. 1 Z 3, mit dem Zeitpunkt, den der Versicherte wählt, spätestens 
jedoch mit dem Monatsersten, der auf die Antragstellung folgt. War der An-
tragsteller in der Pensionsversicherung nach diesem Bundesgesetz 
 1. … 
 2. nicht versichert oder in der Pensionsversicherung nach einem anderen 

Bundesgesetz versichert, so ist der Antrag bei der Pensionsversiche-
rungsanstalt der Angestellten einzubringen. 

(3) Die Selbstversicherung beginnt, unbeschadet der Bestimmungen des 
§ 225 Abs. 1 Z 3, mit dem Zeitpunkt, den der Versicherte wählt, spätestens 
jedoch mit dem Monatsersten, der auf die Antragstellung folgt. War der An-
tragsteller in der Pensionsversicherung nach diesem Bundesgesetz 
 1. … 
 2. nicht versichert oder in der Pensionsversicherung nach einem anderen 

Bundesgesetz versichert, so ist der Antrag bei der Pensionsversiche-
rungsanstalt einzubringen. 

(4) und (5) … (4) und (5) … 

Weiterversicherung in der Pensionsversicherung Weiterversicherung in der Pensionsversicherung 

§ 17. (1) und (2) … § 17. (1) und (2) … 
(3) Die Weiterversicherung ist in dem Zweig der Pensionsversicherung 

nach diesem Bundesgesetz zulässig, dem der Versicherte zuletzt zugehört hat. 
(3) Die Weiterversicherung ist in dem Zweig der Pensionsversicherung 

nach diesem Bundesgesetz zulässig, dem der Versicherte zuletzt zugehört hat. 
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Hat der Versicherte in den letzten 60 Monaten vor dem Ausscheiden aus der 
Pflichtversicherung Versicherungszeiten in mehreren Pensionsversicherungen 
nach diesem Bundesgesetz erworben, so steht ihm die Wahl frei, welche dieser 
Pensionsversicherungen er fortsetzt. Kommt hienach die Weiterversicherung 
in der Pensionsversicherung der Arbeiter oder der Angestellten in Betracht, so 
ist der letzte Träger der Pflichtversicherung in der Pensionsversicherung der 
Arbeiter oder der Angestellten für die Weiterversicherung zuständig. Werden 
die Voraussetzungen für die Weiterversicherung in mehreren Pensionsversi-
cherungen nach diesem oder einem anderen Bundesgesetz erfüllt, ist die Wei-
terversicherung nur in einer Pensionsversicherung zulässig, wobei es dem 
Versicherten freisteht, für welche der in Betracht kommenden Pensionsversi-
cherungen er sich entscheidet. 

Hat der Versicherte in den letzten 60 Monaten vor dem Ausscheiden aus der 
Pflichtversicherung Versicherungszeiten in mehreren Pensionsversicherungen 
nach diesem Bundesgesetz erworben, so steht ihm die Wahl frei, welche dieser 
Pensionsversicherungen er fortsetzt. Kommt hienach die Weiterversicherung 
in der Pensionsversicherung der Arbeiter oder der Angestellten in Betracht, so 
ist die Pensionsversicherungsanstalt in dem Zweig, in dem der (die) Versicher-
te zuletzt pflichtversichert war, für die Weiterversicherung zuständig. Werden 
die Voraussetzungen für die Weiterversicherung in mehreren Pensionsversi-
cherungen nach diesem oder einem anderen Bundesgesetz erfüllt, ist die Wei-
terversicherung nur in einer Pensionsversicherung zulässig, wobei es dem 
Versicherten freisteht, für welche der in Betracht kommenden Pensionsversi-
cherungen er sich entscheidet. 

(4) bis (9) … (4) bis (9) … 
Selbstversicherung in der Pensionsversicherung für Zeiten der Pflege 

eines behinderten Kindes 
Selbstversicherung in der Pensionsversicherung für Zeiten der Pflege 

eines behinderten Kindes 
§ 18a. (1) und (2) … § 18a. (1) und (2) … 
(3) Eine gänzliche Beanspruchung der Arbeitskraft im Sinne des Abs. 1 

liegt vor, solange das behinderte Kind 
 1. das Alter für den Beginn der allgemeinen Schulpflicht (§ 2 des Schul-

pflichtgesetzes 1985, BGBl. Nr. 76/1985) noch nicht erreicht hat und 
ständiger persönlicher Hilfe und Wartung bedarf, 

 2. während der Dauer der allgemeinen Schulpflicht wegen Schulunfähig-
keit (§ 15 des Schulpflichtgesetzes 1985) entweder von der allgemeinen 
Schulpflicht befreit ist oder ständiger persönlicher Hilfe und Wartung 
bedarf, 

 3. nach Vollendung der allgemeinen Schulpflicht und vor Vollendung des 
30. Lebensjahres dauernd bettlägrig ist oder ständiger persönlicher Hil-
fe und Wartung bedarf. 

(3) Eine gänzliche Beanspruchung der Arbeitskraft im Sinne des Abs. 1 
liegt vor, solange das behinderte Kind 
 1. das Alter für den Beginn der allgemeinen Schulpflicht (§ 2 des Schul-

pflichtgesetzes 1985, BGBl. Nr. 76/1985) noch nicht erreicht hat und 
ständiger persönlicher Hilfe und besonderer Pflege bedarf, 

 2. während der Dauer der allgemeinen Schulpflicht wegen Schulunfähig-
keit (§ 15 des Schulpflichtgesetzes 1985) entweder von der allgemeinen 
Schulpflicht befreit ist oder ständiger persönlicher Hilfe und besonderer 
Pflege bedarf, 

 3. nach Vollendung der allgemeinen Schulpflicht und vor Vollendung des 
30. Lebensjahres dauernd bettlägrig ist oder ständiger persönlicher Hil-
fe und besonderer Pflege bedarf. 

(4) bis (7) … (4) bis (7) … 
Träger der Pensionsversicherung Träger der Pensionsversicherung 

§ 25. (1) Träger der Pensionsversicherung nach diesem Bundesgesetz sind 
für das ganze Bundesgebiet, und zwar 
 1. für die Pensionsversicherung der Arbeiter im Rahmen der im § 29 be-

zeichneten sachlichen Zuständigkeit: 

§ 25. (1) Träger der Pensionsversicherung nach diesem Bundesgesetz sind 
für das ganze Bundesgebiet, und zwar 
 1. für die Pensionsversicherung der Arbeiter im Rahmen der im § 29 be-

zeichneten sachlichen Zuständigkeit: 
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 a) die Pensionsversicherungsanstalt der Arbeiter mit dem Sitz in Wien; 
 b) und c) … 
 2. für die Pensionsversicherung der Angestellten im Rahmen der im § 29 

bezeichneten sachlichen Zuständigkeit: 
 a) die Pensionsversicherungsanstalt der Angestellten mit dem Sitz in 

Wien; 
 b) und c) … 
 3. … 

 a) die Pensionsversicherungsanstalt mit dem Sitz in Wien; 
 b) und c) … 
 2. für die Pensionsversicherung der Angestellten im Rahmen der im § 29 

bezeichneten sachlichen Zuständigkeit: 
 a) die Pensionsversicherungsanstalt mit dem Sitz in Wien; 
 b) und c) … 
 3. … 

(2) … (2) … 

Sachliche Zuständigkeit der Träger der Pensionsversicherung Sachliche Zuständigkeit der Träger der Pensionsversicherung 
§ 29. (1) Zur Durchführung der Pensionsversicherung der Arbeiter sind, 

unbeschadet des § 17 Abs. 3 über die Weiterversicherung und der §§ 245 und 
246 über die Leistungszugehörigkeit und Leistungszuständigkeit, sachlich zu-
ständig: 
 1. die Pensionsversicherungsanstalt der Arbeiter, soweit nicht einer der 

unter Z 2 oder 3 genannten Versicherungsträger zuständig ist; 
 2. und 3. … 

§ 29. (1) Zur Durchführung der Pensionsversicherung der Arbeiter sind, 
unbeschadet des § 17 Abs. 3 über die Weiterversicherung und der §§ 245 und 
246 über die Leistungszugehörigkeit und Leistungszuständigkeit, sachlich zu-
ständig: 
 1. die Pensionsversicherungsanstalt, soweit nicht einer der unter Z 2 oder 

3 genannten Versicherungsträger zuständig ist; 
 2. und 3. … 

(2) Zur Durchführung der Pensionsversicherung der Angestellten sind, un-
beschadet des § 17 Abs. 3 über die Weiterversicherung und der §§ 245 und 
246 über die Leistungszugehörigkeit und Leistungszuständigkeit, sachlich zu-
ständig: 
 1. die Pensionsversicherungsanstalt der Angestellten, soweit nicht einer 

der unter den Z 2 und 3 genannten Versicherungsträger zuständig ist; 
 2. und 3. … 

(2) Zur Durchführung der Pensionsversicherung der Angestellten sind, un-
beschadet des § 17 Abs. 3 über die Weiterversicherung und der §§ 245 und 
246 über die Leistungszugehörigkeit und Leistungszuständigkeit, sachlich zu-
ständig: 
 1. die Pensionsversicherungsanstalt, soweit nicht einer der unter den Z 2 

und 3 genannten Versicherungsträger zuständig ist; 
 2. und 3. … 

(3) … (3) … 

Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger 
§ 31. (1) bis (10) … § 31. (1) bis (10) … 
(11) Die Versicherungsträger dürfen bei ihren Datenverarbeitungen andere 

Versicherungsträger oder den Hauptverband als Dienstleister im Sinne des Da-
tenschutzgesetzes, BGBl. Nr. 565/1978, in Anspruch nehmen, wenn dies aus 
Gründen der Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Verwaltung geboten 
ist und schutzwürdige Interessen Betroffener oder öffentliche Interessen nicht 
entgegenstehen. Unter den gleichen Voraussetzungen darf auch der Hauptver-

(11) Die Versicherungsträger dürfen bei ihren Datenanwendungen andere 
Versicherungsträger oder den Hauptverband als Dienstleister im Sinne des Da-
tenschutzgesetzes 2000, BGBl. I Nr. 165/1999, in Anspruch nehmen. Auch 
der Hauptverband darf Versicherungsträger als Dienstleister in Anspruch 
nehmen. Der Hauptverband ist in jenen Fällen, in denen er auf Grund gesetzli-
cher Bestimmungen für die Versicherungsträger tätig wird, jedenfalls Dienst-
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band Versicherungsträger als Dienstleister in Anspruch nehmen. Der Haupt-
verband ist in jenen Fällen, in denen er auf Grund gesetzlicher Bestimmungen 
für die Versicherungsträger tätig wird, jedenfalls Dienstleister nach § 3 Z 4 
und § 13 des Datenschutzgesetzes. Der Hauptverband und die Versicherungs-
träger haften nicht für Nachteile, die bei der Erfüllung ihrer Auskunftspflich-
ten im Sinne des Abs. 4 Z 3 lit. b auf Grund von Unvollständigkeiten oder Un-
richtigkeiten der in ihren Anlagen enthaltenen Daten entstehen. 

leister nach § 4 Z 5 des Datenschutzgesetzes 2000 in Verbindung mit den 
§§ 10 und 11 des Datenschutzgesetzes 2000. Der Hauptverband und die Ver-
sicherungsträger haften nicht für Nachteile, die bei der Erfüllung ihrer Aus-
kunftspflichten im Sinne des Abs. 4 Z 3 lit. b auf Grund von Unvollständigkei-
ten oder Unrichtigkeiten der in ihren Anlagen enthaltenen Daten entstehen. 

(12) Der Hauptverband ist verpflichtet, eine Datenschutzverordnung für alle 
Sozialversicherungsträger zu erlassen und in der Fachzeitschrift „Soziale Si-
cherheit“ zu veröffentlichen. 

(12) Der Hauptverband ist verpflichtet, eine Datenschutzverordnung für alle 
Sozialversicherungsträger zu erlassen und im Internet zu veröffentlichen. 

Elektronisches Verwaltungssystem Elektronisches Verwaltungssystem 
§ 31a. (1) Der Hauptverband hat für den gesamten Vollzugsbereich der So-

zialversicherung ein elektronisches Verwaltungssystem (im folgenden ELSY 
genannt) flächendeckend einzuführen und dessen Betrieb sicherzustellen. Das 
ELSY hat die Verwaltungsabläufe zwischen Versicherten, Dienstgebern, Ver-
tragspartnern und diesen gleichgestellten Personen sowie Sozialversicherungs-
trägern zu unterstützen und ist so zu gestalten, daß die von den Sozialversiche-
rungsträgern zu vollziehenden Gesetze weitgehend ohne papierschriftliche Un-
terlagen vollzogen werden können; für andere Zwecke darf das ELSY nur mit 
bundesgesetzlicher Ermächtigung und nur soweit verwendet werden, als diese 
Zwecke mit dem vorstehenden Zweck im Sinne der Richtlinie 95/46/EG zum 
Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten 
und zum freien Datenverkehr, ABl. Nr. L 281 vom 23. November 1995 S 31, 
nicht unvereinbar sind. Seine Bestandteile (Chipkarten, autorisierte Lesegerä-
te, Programme) sind verbindlich im Rahmen der jeweils vorgesehenen Aufga-
ben zu verwenden. 

§ 31a. (1) Der Hauptverband hat für den gesamten Vollzugsbereich der So-
zialversicherung ein elektronisches Verwaltungssystem (im folgenden ELSY 
genannt) flächendeckend einzuführen und dessen Betrieb sicherzustellen. Das 
ELSY hat die Verwaltungsabläufe zwischen Versicherten, Dienstgebern, Ver-
tragspartnern und diesen gleichgestellten Personen sowie Sozialversicherungs-
trägern zu unterstützen und ist so zu gestalten, dass die von den Sozialversi-
cherungsträgern zu vollziehenden Gesetze weitgehend ohne papierschriftliche 
Unterlagen vollzogen werden können. Seine Bestandteile (Chipkarten, autori-
sierte Lesegeräte, Programme) sind verbindlich im Rahmen der jeweils vorge-
sehenen Aufgaben zu verwenden. 

(2) Das ELSY hat Datenschutz und Datensicherheit zu gewährleisten. Auf 
die im ELSY verwendeten Daten sind die Bestimmungen über den öffentli-
chen Bereich des Datenschutzgesetzes, BGBl. Nr. 565/1978, anzuwenden. Die 
innerhalb des ELSY zu verwendenden Chipkarten sind bundesweit einheitlich 
und als Schlüsselkarten zu gestalten, die dem berechtigten Verwender nach 
Zustimmung des Betroffenen den Zugriff auf persönliche Daten, die bei ande-
ren Stellen gespeichert sind, möglich machen. 

(2) Das ELSY hat Datenschutz und Datensicherheit zu gewährleisten. Auf 
die im ELSY verwendeten Daten sind die Bestimmungen des Datenschutzge-
setzes 2000 anzuwenden. Die innerhalb des ELSY zu verwendenden Chipkar-
ten sind bundesweit einheitlich und als Schlüsselkarten zu gestalten, die auch 
die Authentifizierung des Karteninhabers (der Karteninhaberin) im elektroni-
schen Verkehr ermöglichen und dem (der) berechtigten Verwender(in) nach 
Zustimmung des (der) Betroffenen den Zugriff auf persönliche Daten, die bei 
anderen Stellen gespeichert sind, möglich machen. 

(3) … (3) … 
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(4) Folgende Daten dürfen die innerhalb des ELSY zu verwendenden Chip-
karten keinesfalls enthalten: 
 1. Diagnosen und andere Gesundheitsdaten; 
 2. und 3. … 

(4) Bestandteile des ELSY dürfen für andere als Sozialversicherungszwe-
cke nur mit bundesgesetzlicher Ermächtigung und nur so weit verwendet wer-
den, als dies mit dem Zweck des ELSY nicht unvereinbar (§ 6 Abs. 1 Z 2 DSG 
2000) ist. Zu Fragen der Unvereinbarkeit neuer Verwendungszwecke sowie zu 
Fragen der Speicherung von Daten auf den innerhalb des ELSY zu verwen-
denden Chipkarten ist der Datenschutzrat unter Setzung einer angemessenen 
Frist anzuhören. 

(5) Zu Fragen der Unvereinbarkeit neuer Verwendungszwecke im Sinne 
des Abs. 1 sowie zu Fragen der Speicherung sonstiger Daten auf den innerhalb 
des ELSY zu verwendenden Chipkarten nach Abs. 3 Z 3 ist der Datenschutz-
rat unter Setzung einer angemessenen Frist jedenfalls anzuhören. 

(5) Für Zwecke der medizinischen Versorgung des Karteninhabers (der 
Karteninhaberin) können auf ausdrückliches Verlangen des (der) Betroffenen 
jene medizinischen Daten auf den innerhalb des ELSY zu verwendenden 
Chipkarten gespeichert werden, die für den (die) Betroffene(n) im medizini-
schen Notfall von entscheidender Bedeutung sind (Notfallsdaten). Zur Eintra-
gung, Änderung und Löschung von Notfallsdaten auf den Chipkarten sind nur 
entsprechend geschulte Personen auf der Grundlage gesicherter medizinischer 
Daten berechtigt; das Auslesen der auf den Chipkarten gespeicherten Notfalls-
daten ist nur unter denselben Sicherheitsbedingungen möglich, die für ELSY-
Anwendungen vorgesehen sind. Das Nähere ist durch Verordnung des Bun-
desministers für soziale Sicherheit und Generationen zu regeln. 

 (6) Das Erheben, Verlangen, Annehmen oder sonstige Verwerten von den 
auf den Chipkarten gespeicherten Notfallsdaten für andere Zwecke als jene der 
medizinischen Versorgung des Karteninhabers (der Karteninhaberin) ist ver-
boten. Wer gegen dieses Verbot verstößt, begeht – sofern die Tat weder den 
Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Hand-
lung bildet noch nach anderen Verwaltungsstrafbestimmungen mit strengerer 
Strafe bedroht ist – eine Verwaltungsübertretung und ist von der Bezirksver-
waltungsbehörde mit Geldstrafe bis zu 18 890 € zu bestrafen. 

Durchführung des ELSY Durchführung des ELSY  

§ 31b. (1) … § 31b. (1) … 

(2) Beschlüsse des Hauptverbandes zur Ausübung der nach Abs. 1 vorge-
sehenen Ermächtigungen bedürfen der Zustimmung von drei Vierteln der Mit-
glieder des Verwaltungsrates. Die Ausübung der aus der Gesellschaftsgrün-
dung nach Abs. 1 resultierenden Gesellschafterrechte des Hauptverbandes be-
darf – unbeschadet jener Rechte nach dem Gesetz über Gesellschaften mit be-
schränkter Haftung, die anderen juristischen Personen aus einer Beteiligung an 

(2) Beschlüsse des Hauptverbandes zur Ausübung der nach Abs. 1 vorge-
sehenen Ermächtigungen bedürfen der Zustimmung von drei Vierteln der Mit-
glieder des Verwaltungsrates. Die Ausübung der aus der Gesellschaftsgrün-
dung nach Abs. 1 resultierenden Gesellschafterrechte des Hauptverbandes be-
darf – unbeschadet jener Rechte nach dem Gesetz über Gesellschaften mit be-
schränkter Haftung, die anderen juristischen Personen aus einer Beteiligung an 

Z
u 834 der B

eilagen X
X

I. G
P - R

egierungsvorlage (gescanntes O
riginal)

6 von 37

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



 Geltende Fassung: Vorgeschlagene Fassung: 

28
Zu 834 der B

eilagen

 

 

dieser Gesellschaft zustehen – in folgenden Angelegenheiten der Zustimmung 
von drei Vierteln der Mitglieder des Verwaltungsrates: 

 1. bis 6. … 
Ebenso kann der Verwaltungsrat mit einer Mehrheit von drei Vierteln seiner 
Mitglieder ein Schlichtungsverfahren in den Angelegenheiten nach Z 1 und 2 
für den Fall vorsehen, dass ein beantragter Beschluss in solchen Angelegen-
heiten zwar eine absolute Stimmenmehrheit, nicht aber die erforderliche Zu-
stimmung von drei Vierteln der Mitglieder des Verwaltungsrates erreicht. Die 
auf Grund eines solchen Schlichtungsverfahrens ergehende Entscheidung er-
setzt die Beschlussfassung des Verwaltungsrates. Solange der Hauptverband 
an der auf Grund von Abs. 1 Z 1 errichteten Gesellschaft mit mehr als 50% der 
Geschäftsanteile beteiligt ist, ist der Vorsitzende des Aufsichtsrates der Gesell-
schaft aus den auf Vorschlag des Verwaltungsrates zu bestellenden Aufsichts-
ratsmitgliedern der Gesellschaft zu wählen. Schlagen drei Aufsichtsratsmit-
glieder der genannten Gruppe ein Mitglied für die Funktion des Vorsitzenden 
vor, so ist nur dieses Mitglied zum Vorsitzenden des Aufsichtsrates wählbar. 
Eine solche Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat zwei Geschäftsführer 
zu haben. Des Weiteren gilt eine solche Gesellschaft mit beschränkter Haftung 
als durch Gesetz eingerichteter Rechtsträger des öffentlichen Bereiches im 
Sinne des Datenschutzgesetzes und als Versicherungsträger im Sinne der 
§§ 109 und 110. Die Finanzierung einer solchen Gesellschaft erfolgt durch die 
Versicherungsträger im Sinne der Bestimmungen über die Aufbringung der 
Mittel für die Verbandszwecke (Hauptverband). Wird zur Wahrung der Auf-
gaben als Gesellschafter der genannten Gesellschaft ein Ausschuss nach 
§ 442c Abs. 1 gebildet, so gehören diesem der Präsident, der erste Stellvertre-
ter und der zweite Stellvertreter an. 

dieser Gesellschaft zustehen – in folgenden Angelegenheiten der Zustimmung 
von drei Vierteln der Mitglieder des Verwaltungsrates: 

 1. bis 6. … 
Ebenso kann der Verwaltungsrat mit einer Mehrheit von drei Vierteln seiner 
Mitglieder ein Schlichtungsverfahren in den Angelegenheiten nach Z 1 und 2 
für den Fall vorsehen, dass ein beantragter Beschluss in solchen Angelegen-
heiten zwar eine absolute Stimmenmehrheit, nicht aber die erforderliche Zu-
stimmung von drei Vierteln der Mitglieder des Verwaltungsrates erreicht. Die 
auf Grund eines solchen Schlichtungsverfahrens ergehende Entscheidung er-
setzt die Beschlussfassung des Verwaltungsrates. Solange der Hauptverband 
an der auf Grund von Abs. 1 Z 1 errichteten Gesellschaft mit mehr als 50% der 
Geschäftsanteile beteiligt ist, ist der Vorsitzende des Aufsichtsrates der Gesell-
schaft aus den auf Vorschlag des Verwaltungsrates zu bestellenden Aufsichts-
ratsmitgliedern der Gesellschaft zu wählen. Schlagen drei Aufsichtsratsmit-
glieder der genannten Gruppe ein Mitglied für die Funktion des Vorsitzenden 
vor, so ist nur dieses Mitglied zum Vorsitzenden des Aufsichtsrates wählbar. 
Eine solche Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat zwei Geschäftsführer 
zu haben. Des Weiteren gilt eine solche Gesellschaft mit beschränkter Haftung 
als durch Gesetz eingerichteter Rechtsträger des öffentlichen Bereiches im 
Sinne des Datenschutzgesetzes 2000 und als Versicherungsträger im Sinne der 
§§ 109 und 110. Die Finanzierung einer solchen Gesellschaft erfolgt durch die 
Versicherungsträger im Sinne der Bestimmungen über die Aufbringung der 
Mittel für die Verbandszwecke (Hauptverband). Wird zur Wahrung der Auf-
gaben als Gesellschafter der genannten Gesellschaft ein Ausschuss nach 
§ 442c Abs. 1 gebildet, so gehören diesem der Präsident, der erste Stellvertre-
ter und der zweite Stellvertreter an. 

(3) und (4) … (3) und (4) … 
Allgemeine Beitragsgrundlage, Entgelt Allgemeine Beitragsgrundlage, Entgelt  

§ 44. (1) Grundlage für die Bemessung der allgemeinen Beiträge (allge-
meine Beitragsgrundlage) ist für Pflichtversicherte, sofern im folgenden nichts 
anderes bestimmt wird, der im Beitragszeitraum gebührende auf Cent gerunde-
te Arbeitsverdienst mit Ausnahme allfälliger Sonderzahlungen nach § 49 
Abs. 2. Als Arbeitsverdienst in diesem Sinne gilt: 
 1. bis 6. … 
 7. bei den nach § 8 Abs. 1 Z 1 lit. e und Z 5 pflichtversicherten Personen 

das Monatsgeld, die Dienstgradzulage, die Monatsprämie, die Vergü-

§ 44. (1) Grundlage für die Bemessung der allgemeinen Beiträge (allge-
meine Beitragsgrundlage) ist für Pflichtversicherte, sofern im folgenden nichts 
anderes bestimmt wird, der im Beitragszeitraum gebührende auf Cent gerunde-
te Arbeitsverdienst mit Ausnahme allfälliger Sonderzahlungen nach § 49 
Abs. 2. Als Arbeitsverdienst in diesem Sinne gilt: 
 1. bis 6. … 
 7. bei den nach § 8 Abs. 1 Z 1 lit. e und Z 5 pflichtversicherten Personen 

das Monatsgeld, die Dienstgradzulage, die Monatsprämie, die Vergü-
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tungen nach § 6 Abs. 2 bis 4 des Heeresgebührengesetzes 1992, BGBl. 
Nr. 422, und die Anerkennungsprämie; 

 8. bis 11. … 

tungen nach den §§ 45 Abs. 3 und 4 sowie 6 Abs. 2 des Heeresgebüh-
rengesetzes 2001, BGBl. I Nr. 31, und die Anerkennungsprämie; 

 8. bis 11. … 
(2) … (2) … 
(3) Der Versicherungsträger kann nach Anhörung der in Betracht kommen-

den Interessenvertretungen der Dienstnehmer und der Dienstgeber festsetzen, 
daß bei bestimmten Gruppen von Versicherten, die üblicherweise Trinkgelder 
erhalten, diese Trinkgelder der Bemessung der Beiträge pauschaliert zugrunde 
zu legen sind. Die Festsetzung hat unter Bedachtnahme auf die durchschnittli-
che Höhe der Trinkgelder, wie sie erfahrungsgemäß den Versicherten in dem 
betreffenden Erwerbszweig zufließen, zu erfolgen. Bei der Festsetzung ist auf 
Umstände, die erfahrungsgemäß auf die Höhe der Trinkgelder Einfluß haben 
(zB regionale Unterschiede, Standort und Größe der Betriebe, Art der Tätig-
keit) Bedacht zu nehmen. Derartige Festsetzungen sind in der Fachzeitschrift 
„Soziale Sicherheit“ zu verlautbaren und haben sodann verbindliche Wirkung. 

(3) Der Versicherungsträger kann nach Anhörung der in Betracht kommen-
den Interessenvertretungen der Dienstnehmer und der Dienstgeber festsetzen, 
daß bei bestimmten Gruppen von Versicherten, die üblicherweise Trinkgelder 
erhalten, diese Trinkgelder der Bemessung der Beiträge pauschaliert zugrunde 
zu legen sind. Die Festsetzung hat unter Bedachtnahme auf die durchschnittli-
che Höhe der Trinkgelder, wie sie erfahrungsgemäß den Versicherten in dem 
betreffenden Erwerbszweig zufließen, zu erfolgen. Bei der Festsetzung ist auf 
Umstände, die erfahrungsgemäß auf die Höhe der Trinkgelder Einfluß haben 
(zB regionale Unterschiede, Standort und Größe der Betriebe, Art der Tätig-
keit) Bedacht zu nehmen. Derartige Festsetzungen sind im Internet zu verlaut-
baren und haben sodann verbindliche Wirkung. 

(4) bis (8) … (4) bis (8) … 

Entgelt Entgelt  
§ 49. (1) und (2) … § 49. (1) und (2) … 
(3) Als Entgelt im Sinne des Abs. 1 und 2 gelten nicht: 

 1. bis 17. … 
 18. a) Aufwendungen des Dienstgebers für die Zukunftsicherung seiner 

Dienstnehmer, soweit diese Aufwendungen für alle Dienstnehmer 
oder bestimmte Gruppen seiner Dienstnehmer getätigt werden oder 
dem Betriebsratsfonds zufließen und für den einzelnen Dienstneh-
mer 290,69 € jährlich nicht übersteigen; 

 b) bis d) … 
 19. Zinsenersparnisse bei zinsverbilligten oder unverzinslichen Dienstge-

berdarlehen, soweit das Darlehen 7 267,28 € nicht übersteigt; 
 20. bis 24 … 
 25. Nachlässe des Dienstgebers bei Versicherungsprämien seiner Dienst-

nehmer, soweit diese Nachlässe für alle Dienstnehmer oder bestimmte 
Gruppen seiner Dienstnehmer gewährt werden und der Preisvorteil für 
den einzelnen Dienstnehmer nicht über jenen Vorteil hinausgeht, den 
der Dienstgeber üblicherweise auch anderen Personen, insbesondere 

(3) Als Entgelt im Sinne des Abs. 1 und 2 gelten nicht: 
 1. bis 17. … 
 18. a) Aufwendungen des Dienstgebers für die Zukunftsicherung seiner 

Dienstnehmer, soweit diese Aufwendungen für alle Dienstnehmer 
oder bestimmte Gruppen seiner Dienstnehmer getätigt werden oder 
dem Betriebsratsfonds zufließen und für den einzelnen Dienstneh-
mer 300 € jährlich nicht übersteigen; 

 b) bis d) … 
 19. Zinsenersparnisse bei zinsverbilligten oder unverzinslichen Dienstge-

berdarlehen, soweit das Darlehen 7 300 € nicht übersteigt; 
 20. bis 24 … 
 25. Nachlässe des Dienstgebers bei Versicherungsprämien seiner Dienst-

nehmer, soweit diese Nachlässe für alle Dienstnehmer oder bestimmte 
Gruppen seiner Dienstnehmer gewährt werden und der Preisvorteil für 
den einzelnen Dienstnehmer nicht über jenen Vorteil hinausgeht, den 
der Dienstgeber üblicherweise auch anderen Personen, insbesondere 
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anderen Versicherungsnehmern (Groß- und Dauerkunden) gewährt, 
wenn sie auf Grund einer lohngestaltenden Regelung im Sinne des § 68 
Abs. 5 Z 1 bis 7 des Einkommensteuergesetzes 1988 gezahlt werden. 

anderen Versicherungsnehmern (Groß- und Dauerkunden) gewährt, 
wenn sie auf Grund einer lohngestaltenden Regelung im Sinne des § 68 
Abs. 5 Z 1 bis 7 des Einkommensteuergesetzes 1988 gezahlt werden; 

 26. Entgelte der Ärzte für die Behandlung von Pfleglingen der Sonderklas-
se (einschließlich ambulatorischer Behandlung), soweit diese Entgelte 
nicht von einer Krankenanstalt im eigenen Namen vereinnahmt werden. 

(4) bis (7) … (4) bis (7) … 
Zusatzbeitrag für Angehörige Zusatzbeitrag für Angehörige  

§ 51d. (1) … § 51d. (1) … 
(2) Alle für die Beiträge zur Pflichtversicherung in der Krankenversiche-

rung geltenden Rechtsvorschriften sind, sofern nichts anderes bestimmt wird, 
auf den Zusatzbeitrag nach Abs. 1 anzuwenden. Der (die) Versicherte schuldet 
jedoch den Zusatzbeitrag selbst und hat ihn auf seine (ihre) Gefahr und Kosten 
selbst einzuzahlen. 

(2) Alle für die Beiträge zur Pflichtversicherung in der Krankenversiche-
rung geltenden Rechtsvorschriften sind, sofern nichts anderes bestimmt wird, 
auf den Zusatzbeitrag nach Abs. 1 anzuwenden. Der (die) Versicherte schuldet 
jedoch den Zusatzbeitrag selbst und hat ihn auf seine (ihre) Gefahr und Kosten 
selbst einzuzahlen. Davon abweichend ist bei Pensionsbeziehern auf Antrag 
der Zusatzbeitrag von der jeweiligen Pension (Pensionssonderzahlung) einzu-
behalten und an den zuständigen Krankenversicherungsträger zu überweisen. 

(3) und (4) … (3) und (4) … 
Beiträge für Versicherte, die in geringfügigen Beschäftigungsverhältnis-

sen stehen 
Beiträge für Versicherte, die in geringfügigen Beschäftigungsverhältnis-

sen stehen  
§ 53a. (1) bis (3) … § 53a. (1) bis (3) … 
(4) Beiträge zur Krankenversicherung für Vollversicherte gemäß Abs. 3 

sind nur so weit vorzuschreiben, als die Summe der allgemeinen Beitrags-
grundlagen aus allen Beschäftigungsverhältnissen im Kalendermonat das 
Dreißigfache der Höchstbeitragsgrundlage (§ 45 Abs. 1) nicht überschreitet. 

(4) Beiträge zur Krankenversicherung und zur Pensionsversicherung für 
Vollversicherte gemäß Abs. 3 sind nur so weit vorzuschreiben, als die Summe 
der allgemeinen Beitragsgrundlagen aus allen Beschäftigungsverhältnissen im 
Kalendermonat das Dreißigfache der Höchstbeitragsgrundlage (§ 45 Abs. 1) 
nicht überschreitet. 

(5) … (5) … 

Beiträge in der Krankenversicherung für Pensionisten (Übergangsgeldbe-
zieher) 

Beiträge in der Krankenversicherung für Pensionisten (Übergangsgeldbe-
zieher) 

§ 73. (1) und (1a) … § 73. (1) und (1a) … 
(2) Als Beitrag für die Pensionisten (Übergangsgeldbezieher), mit Ausnah-

me der im § 1 Abs. 1 Z 18 B-KUVG oder § 19 Abs. 2 Z 2 B-KUVG genann-
ten Personen, haben die Pensionsversicherungsanstalt der Arbeiter, die Pensi-

(2) Als Beitrag für die Pensionisten (Übergangsgeldbezieher), mit Ausnah-
me der im § 1 Abs. 1 Z 18 B-KUVG oder § 19 Abs. 2 Z 2 B-KUVG genann-
ten Personen, haben die Pensionsversicherungsanstalt und die Sozialversiche-
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onsversicherungsanstalt der Angestellten und die Sozialversicherungsanstalt 
der gewerblichen Wirtschaft hinsichtlich der gemäß § 8 Abs. 1 Z 1 lit. d kran-
kenversicherten Personen 202% der gemäß Abs. 1 einbehaltenen Beträge an 
den Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger zu überwei-
sen. Als Beitrag für die im § 1 Abs. 1 Z 18 B-KUVG oder § 19 Abs. 2 Z 2 
B-KUVG genannten Personen haben die Pensionsversicherungsanstalt der Ar-
beiter und die Pensionsversicherungsanstalt der Angestellten 189% der gemäß 
Abs. 1 einbehaltenen Beträge an die Versicherungsanstalt öffentlich Bediens-
teter zu überweisen. Die Versicherungsanstalt der österreichischen Eisenbah-
nen hat in der Pensionsversicherung der Arbeiter 484%, in der Pensionsversi-
cherung der Angestellten 202% der nach Abs. 1 einbehaltenen Beträge an die 
von ihr durchgeführte Krankenversicherung zu überweisen. Die Versiche-
rungsanstalt des österreichischen Bergbaues hat 374% der nach Abs. 1 einbe-
haltenen Beträge an die von ihr durchgeführte Krankenversicherung zu über-
weisen. 

rungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft hinsichtlich der gemäß § 8 Abs. 1 
Z 1 lit. d krankenversicherten Personen 202% der gemäß Abs. 1 einbehaltenen 
Beträge an den Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger 
zu überweisen. Als Beitrag für die im § 1 Abs. 1 Z 18 B-KUVG oder § 19 
Abs. 2 Z 2 B-KUVG genannten Personen hat die Pensionsversicherungsanstalt 
189% der gemäß Abs. 1 einbehaltenen Beträge an die Versicherungsanstalt 
öffentlich Bediensteter zu überweisen. Die Versicherungsanstalt der österrei-
chischen Eisenbahnen hat in der Pensionsversicherung der Arbeiter 484%, in 
der Pensionsversicherung der Angestellten 202% der nach Abs. 1 einbehalte-
nen Beträge an die von ihr durchgeführte Krankenversicherung zu überweisen. 
Die Versicherungsanstalt des österreichischen Bergbaues hat 374% der nach 
Abs. 1 einbehaltenen Beträge an die von ihr durchgeführte Krankenversiche-
rung zu überweisen. 

(3) bis (5) … (3) bis (5) … 
Beitragsgrundlage für Selbstversicherte in der Krankenversicherung Beitragsgrundlage für Selbstversicherte in der Krankenversicherung  
§ 76. (1) Die Beitragsgrundlage für den Kalendertag beläuft sich 

 1. … 
 2. für jene Selbstversicherten, die der Personengruppe nach § 16 Abs. 2 

angehören, auf 17,44 €; die Stelle dieser Beitragsgrundlage tritt jedoch 
die Beitragsgrundlage nach Z 1, wenn der Selbstversicherte 

 a) ein Einkommen bezieht, das das im § 8 Abs. 4 des Studienförde-
rungsgesetzes 1992 bezeichnete Höchstmaß jährlich überschreitet 
oder 

 b) und c) … 
lit. c ist nicht anzuwenden für Hörer (Lehrgangsteilnehmer) der Diplomati-
schen Akademie sowie für Selbstversicherte, sofern sie während des Hoch-
schulstudiums keine selbständige oder unselbständige Erwerbstätigkeit ausü-
ben; eine Erwerbstätigkeit, auf Grund derer ein Erwerbseinkommen bezogen 
wird, das das nach § 5 Abs. 2 jeweils in Betracht kommende Monatseinkom-
men nicht übersteigt, bleibt hiebei unberücksichtigt. An die Stelle der in den 
Z 1 und 2 genannten Beträge treten ab 1. Jänner eines jeden Jahres die unter 
Bedachtnahme auf § 108 Abs. 9 mit der jeweiligen Aufwertungszahl (§ 108a 
Abs. 1) vervielfachten Beträge. 

§ 76. (1) Die Beitragsgrundlage für den Kalendertag beläuft sich  
 1. … 
 2. für jene Selbstversicherten, die der Personengruppe nach § 16 Abs. 2 

angehören, auf 17,44 €; die Stelle dieser Beitragsgrundlage tritt jedoch 
die Beitragsgrundlage nach Z 1, wenn der Selbstversicherte 

 a) ein Einkommen bezieht, das das im § 49 Abs. 3 des Studienförde-
rungsgesetzes 1992 genannten Betrag übersteigt, oder 

 b) und c) … 
lit. c ist nicht anzuwenden für Hörer (Lehrgangsteilnehmer) der Diplomati-
schen Akademie sowie für Selbstversicherte, sofern sie während des Hoch-
schulstudiums keine selbständige oder unselbständige Erwerbstätigkeit ausü-
ben; eine Erwerbstätigkeit, auf Grund derer ein Erwerbseinkommen bezogen 
wird, das das nach § 5 Abs. 2 jeweils in Betracht kommende Monatseinkom-
men nicht übersteigt, bleibt hiebei unberücksichtigt. An die Stelle der in den 
Z 1 und 2 genannten Beträge treten ab 1. Jänner eines jeden Jahres die unter 
Bedachtnahme auf § 108 Abs. 9 mit der jeweiligen Aufwertungszahl (§ 108a 
Abs. 1) vervielfachten Beträge. Die lit. a und b sind auf Bezieher eines Studi-
enabschluss-Stipendiums nach § 52b des Studienförderungsgesetzes 1992 
nicht anzuwenden. 
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(2) … (2) … 
(3) Bei Prüfung der wirtschaftlichen Verhältnisse nach Abs. 2 sind auch 

Unterhaltsverpflichtungen von Ehegatten, auch geschiedenen Ehegatten, ge-
genüber dem Versicherten zu berücksichtigen. Als monatliche Unterhaltsver-
pflichtung gelten, gleichviel, ob und in welcher Höhe die Unterhaltsleistung 
tatsächlich erbracht wird, nach Scheidung der Ehe 12,5 vH des nachgewiese-
nen monatlichen Nettoeinkommens des Unterhaltspflichtigen. Wenn und so-
lange das Nettoeinkommen des Unterhaltspflichtigen nicht nachgewiesen 
wird, ist 

(3) Bei Prüfung der wirtschaftlichen Verhältnisse nach Abs. 2 sind auch 
Unterhaltsverpflichtungen von Ehegatten, auch geschiedenen Ehegatten, ge-
genüber dem Versicherten zu berücksichtigen. Wenn und solange das Netto-
einkommen des Unterhaltspflichtigen nicht nachgewiesen wird, ist  

 a) und b) …  a) und b) … 
(4) bis (6) … (4) bis (6) … 

 Informations- und Aufklärungspflicht  
 § 81a. Die Versicherungsträger (der Hauptverband) und das Bundesminis-

terium für soziale Sicherheit und Generationen haben die Versicherten 
(Dienstgeber, LeistungsbezieherInnen) über ihre Rechte und Pflichten nach 
diesem Bundesgesetz zu informieren und aufzuklären. Die Versicherungsträ-
ger (der Hauptverband) haben Informationen und Aufklärungen im Sinne des 
ersten Satzes mit jenen des Bundesministeriums für soziale Sicherheit und Ge-
nerationen abzustimmen; Informationen (Aufklärungen) gelten als abge-
stimmt, wenn sich das Bundesministerium für soziale Sicherheit und Generati-
onen binnen 48 Stunden nach Zustellung nicht dazu äußert; § 108 BAO gilt 
entsprechend. 

Unterstützungsfonds Unterstützungsfonds  
§ 84. (1) und (2) … § 84. (1) und (2) … 
(3) Dem Unterstützungsfonds können 

 1. … 
 2. die Träger der Pensionsversicherung von den Erträgen an Versiche-

rungsbeiträgen bis zu den nachstehend angeführten Tausendsätzen, und 
zwar 

 a) die Pensionsversicherungsanstalt der Arbeiter und die Versiche-
rungsanstalt der österreichischen Eisenbahnen bis zu 1,1 vT, 

 b) die Pensionsversicherungsanstalt der Angestellten bis zu 1,0 vT und 
 c) … 
überweisen. 

(3) Dem Unterstützungsfonds können 
 1. … 
 2. die Träger der Pensionsversicherung von den Erträgen an Versiche-

rungsbeiträgen bis zu den nachstehend angeführten Tausendsätzen, und 
zwar 

 a) die Pensionsversicherungsanstalt bis zu 1,0 vT, 
 b) die Versicherungsanstalt der österreichischen Eisenbahnen bis zu 

1,1 vT und 
 c) … 
überweisen. 
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(4) … (4) … 
(5) Überweisungen nach Abs. 3 und 4 dürfen nur so weit erfolgen, daß die 

Mittel des Unterstützungsfonds am Ende des Geschäftsjahres 
 1. … 
 2. bei den Trägern der Pensionsversicherung den nachstehend angeführten 

Tausendsatz, und zwar 
 a) bei der Pensionsversicherungsanstalt der Arbeiter und der Versiche-

rungsanstalt der österreichischen Eisenbahnen 2,2 vT, 
 b) bei der Pensionsversicherungsanstalt der Angestellten 2,0 vT und 
 c) … 
der Erträge an Versicherungsbeiträgen nicht übersteigen. 

(5) Überweisungen nach Abs. 3 und 4 dürfen nur so weit erfolgen, dass die 
Mittel des Unterstützungsfonds am Ende des Geschäftsjahres  
 1. … 
 2. bei den Trägern der Pensionsversicherung den nachstehend angeführten 

Tausendsatz, und zwar 
 a) bei der Pensionsversicherungsanstalt 2,0 vT, 
 b) bei der Versicherungsanstalt der österreichischen Eisenbahnen 

2,2 vT und 
 c) … 
der Erträge an Versicherungsbeiträgen nicht übersteigen. 

(6) … (6) … 
Anfall der Leistungen Anfall der Leistungen  

§ 86. (1) und (2) … § 86. (1) und (2) … 
(3) Pensionen aus der Pensionsversicherung fallen an: 

 1. Hinterbliebenenpensionen fallen mit dem dem Eintritt des Versiche-
rungsfalles folgenden Tag an, wenn der Antrag binnen sechs Monaten 
nach Eintritt des Versicherungsfalles gestellt wird. Wird ein Antrag auf 
Waisenpension nicht fristgerecht gestellt, so fällt die Waisenpension 
mit dem dem Eintritt des Versicherungsfalles folgenden Tag an, sofern 
der Antrag längstens bis zum Ablauf von sechs Monaten nach dem Ein-
tritt der Volljährigkeit der Waise gestellt wird. Wird der Antrag auf die 
Pension erst nach Ablauf dieser Frist gestellt, so fällt die Pension erst 
mit dem Tag der Antragstellung an. Die Antragsfrist verlängert sich bei 
Waisenpensionsberechtigten um die Dauer eines Verfahrens zur Fest-
stellung der Vaterschaft bzw. zur Bestellung des Vormundes und be-
ginnt bei Waisenpensionsberechtigten, die erst nach dem Eintritt des 
Versicherungsfalles geboren werden, mit dem Tag der Geburt. Bei 
nachträglicher amtlicher Feststellung des Todestages beginnt die An-
tragsfrist erst mit dem Zeitpunkt dieser Feststellung. Wird für ein dop-
pelt verwaistes Kind ein Antrag auf Waisenpension nach einem Eltern-
teil gestellt, so ist dieser Antrag rechtswirksam für den Anspruch auf 
Waisenpension bzw. Waisenrente nach beiden Elternteilen und gilt für 
alle Pensionsversicherungsträger bzw. Unfallversicherungsträger nach 
diesem oder einem anderen Bundesgesetz. 

(3) Pensionen aus der Pensionsversicherung fallen an: 
 1. Hinterbliebenenpensionen fallen mit dem dem Eintritt des Versiche-

rungsfalles folgenden Tag an, wenn der Antrag binnen sechs Monaten 
nach Eintritt des Versicherungsfalles gestellt wird. Wird ein Antrag auf 
Waisenpension nicht fristgerecht gestellt, so fällt die Waisenpension 
mit dem dem Eintritt des Versicherungsfalles folgenden Tag an, sofern 
der Antrag längstens bis zum Ablauf von sechs Monaten nach dem Ein-
tritt der Volljährigkeit der Waise gestellt wird. Wird der Antrag auf die 
Pension erst nach Ablauf dieser Frist gestellt, so fällt die Pension erst 
mit dem Tag der Antragstellung an. Die Antragsfrist verlängert sich bei 
Waisenpensionsberechtigten um die Dauer eines Verfahrens zur Fest-
stellung der Vaterschaft bzw. zur Betrauung einer Person mit der 
Obsorge und beginnt bei Waisenpensionsberechtigten, die erst nach 
dem Eintritt des Versicherungsfalles geboren werden, mit dem Tag der 
Geburt. Bei nachträglicher amtlicher Feststellung des Todestages be-
ginnt die Antragsfrist erst mit dem Zeitpunkt dieser Feststellung. Wird 
für ein doppelt verwaistes Kind ein Antrag auf Waisenpension nach ei-
nem Elternteil gestellt, so ist dieser Antrag rechtswirksam für den An-
spruch auf Waisenpension bzw. Waisenrente nach beiden Elternteilen 
und gilt für alle Pensionsversicherungsträger bzw. Unfallversicherungs-
träger nach diesem oder einem anderen Bundesgesetz. 
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 2. …  2. … 
(4) und (5) … (4) und (5) … 

Auszahlung der Leistungen Auszahlung der Leistungen  
§ 104. (1) bis (5) … § 104. (1) bis (5) … 
(6) Die Renten (Pensionen) und das Übergangsgeld aus der Unfall- und 

Pensionsversicherung sind in der Regel im Wege der Postsparkasse zu zahlen. 
Gebühren für die Auszahlung (Überweisung) von Geldleistungen aus der Un-
fall- und Pensionsversicherung sind vom Versicherungsträger zu tragen. Das 
gleiche gilt in der Krankenversicherung für die Auszahlung (Überweisung) der 
Geldleistungen sowie der anstelle von Sachleistungen gewährten Erstattungs-
beträge. 

(6) Die Geldleistungen sind bargeldlos zu erbringen, wenn und so lange der 
(die) Anspruchsberechtigte nicht ausdrücklich Barzahlung verlangt. Gebühren 
für die Auszahlung (Überweisung) von Geldleistungen aus der Unfall- und 
Pensionsversicherung sind vom Versicherungsträger zu tragen. Das gleiche 
gilt in der Krankenversicherung für die Auszahlung (Überweisung) der Geld-
leistungen sowie der anstelle von Sachleistungen gewährten Erstattungsbeträ-
ge. 

(7) … (7) … 
Zahlungsempfänger Zahlungsempfänger  

§ 106. (1) … § 106. (1) … 
(2) Wird wahrgenommen, daß Waisenrenten(pensionen) oder Kinderzu-

schüsse vom Zahlungsempfänger nicht zugunsten des Kindes verwendet wer-
den, so kann der Versicherungsträger mit Zustimmung des Pflegschafts(Vor-
mundschafts)gerichtes einen anderen Zahlungsempfänger bestellen. 

(2) Wird wahrgenommen, daß Waisenrenten(pensionen) oder Kinderzu-
schüsse vom Zahlungsempfänger nicht zugunsten des Kindes verwendet wer-
den, so kann der Versicherungsträger mit Zustimmung des Pflegschaftsgerich-
tes einen anderen Zahlungsempfänger bestellen. 

1. Unterabschnitt: Grundlagen 1. Unterabschnitt: Grundlagen  
§ 108. (1) und (2) … § 108. (1) und (2) … 
(3) Höchstbeitragsgrundlage: Im Jahr 2001 beläuft sich die Höchstbeitrags-

grundlage für den Kalendertag auf 108 €. Für jedes Folgekalenderjahr ergibt 
sich die Höchstbeitragsgrundlage aus der Vervielfachung der letztgültigen 
Höchstbeitragsgrundlage mit der Aufwertungszahl des jeweiligen Folgekalen-
derjahres. Die Höchstbeitragsgrundlage ist auf den vollen Eurobetrag zu run-
den. 

(3) Höchstbeitragsgrundlage: Im Jahr 2001 beläuft sich die Höchstbeitrags-
grundlage für den Kalendertag auf 107,56 €. Für jedes Folgekalenderjahr 
ergibt sich die Höchstbeitragsgrundlage aus der Vervielfachung der letztgülti-
gen Höchstbeitragsgrundlage mit der Aufwertungszahl des jeweiligen Folge-
kalenderjahres. Die Höchstbeitragsgrundlage ist auf den vollen Eurobetrag zu 
runden. 

(4) bis (9) … (4) bis (9) … 
Anspruchsberechtigung für Angehörige Anspruchsberechtigung für Angehörige  

§ 123. (1) … § 123. (1) … 
(2) Als Angehöriger gelten: 

 1. bis 6. … 
(2) Als Angehöriger gelten: 

 1. bis 6. … 
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Die ständige Hausgemeinschaft im Sinne der Z 5 besteht weiter, wenn sich das 
Kind nur vorübergehend oder wegen schulmäßiger (beruflicher) Ausbildung 
oder zeitweilig wegen Heilbehandlung außerhalb der Hausgemeinschaft auf-
hält; das gleiche gilt, wenn sich das Kind auf Veranlassung des Versicherten 
und überwiegend auf dessen Kosten oder auf Anordnung der Jugendfürsorge 
oder des Vormundschafts(Pflegschafts)gerichtes in Pflege eines Dritten befin-
det. 

Die ständige Hausgemeinschaft im Sinne der Z 5 besteht weiter, wenn sich das 
Kind nur vorübergehend oder wegen schulmäßiger (beruflicher) Ausbildung 
oder zeitweilig wegen Heilbehandlung außerhalb der Hausgemeinschaft auf-
hält; das gleiche gilt, wenn sich das Kind auf Veranlassung des Versicherten 
und überwiegend auf dessen Kosten oder auf Anordnung der Jugendfürsorge 
oder des Pflegschaftsgerichtes in Obsorge eines Dritten befindet. 

(3) bis (11) … (3) bis (11) … 

Bemessungsgrundlage Bemessungsgrundlage  
§ 125. (1) Bemessungsgrundlage für das Krankengeld ist der Arbeitsver-

dienst, der dem (der) Versicherten im letzten vollen Beitragszeitraum (§ 44 
Abs. 2) vor dem Erlöschen dieses Anspruchs gebührte; liegt ein solcher Bei-
tragszeitraum nicht vor, so ist der laufende Beitragszeitraum maßgebend. 
Lohn- und Gehaltserhöhungen auf Grund von Normen kollektiver Rechtsge-
staltung sind zu berücksichtigen. 

§ 125. (1) Bemessungsgrundlage für das Krankengeld ist der Arbeitsver-
dienst, der dem (der) Versicherten in jenem Beitragszeitraum (§ 44 Abs. 2) 
gebührte, der dem Ende des vollen Entgeltanspruches voranging; liegt ein sol-
cher Beitragszeitraum nicht vor, so ist der laufende Beitragszeitraum maßge-
bend. Lohn- und Gehaltserhöhungen auf Grund von Normen kollektiver 
Rechtsgestaltung sind zu berücksichtigen. 

(2) bis (5) … (2) bis (5) … 

Leistungen an Personen mit dem Wohnsitz außerhalb des Sprengels des 
zuständigen Versicherungsträgers 

Leistungen an Personen mit dem Wohnsitz außerhalb des Sprengels des 
zuständigen Versicherungsträgers  

§ 129. (1) bis (4) … § 129. (1) bis (4) … 
(5) Der Hauptverband kann mit Zustimmung des Bundesministers für Ar-

beit, Gesundheit und Soziales bindende Richtlinien über die Form der Inan-
spruchnahme sowie die Festsetzung und die Verrechnung des Kostenersatzes 
aufstellen. Diese Richtlinien sind in der Fachzeitschrift „Soziale Sicherheit“ zu 
verlautbaren. 

(5) Der Hauptverband kann mit Zustimmung des Bundesministers für Ar-
beit, Gesundheit und Soziales bindende Richtlinien über die Form der Inan-
spruchnahme sowie die Festsetzung und die Verrechnung des Kostenersatzes 
aufstellen. Diese Richtlinien sind im Internet zu verlautbaren. 

Erkrankung im Ausland Erkrankung im Ausland  
§ 130. (1) Hält sich ein in der Krankenversicherung Pflichtversicherter im 

dienstlichen Auftrag im Ausland auf, so erhält er für die Dauer des Auslands-
aufenthaltes die ihm beim zuständigen Versicherungsträger zustehenden Leis-
tungen vom Dienstgeber. Solange der Dienstgeber das Entgelt im Sinne des 
§ 49 Abs. 1, 3 und 4 weiter gewährt, beschränkt sich die vorstehende Ver-
pflichtung des Dienstgebers auf die Sachleistungen. 

§ 130. (1) Hält sich eine in der Krankenversicherung pflichtversicherte Per-
son im Ausland auf, so erhält sie für die Dauer des Auslandsaufenthaltes die 
ihr beim zuständigen Versicherungsträger für sich und ihre sich ebenfalls im 
Zusammenhang mit dem dienstlichen Auftrag im Ausland aufhaltenden Ange-
hörigen zustehenden Leistungen – unbeschadet einer Pflichtversicherung nach 
§ 8 Abs. 1 Z 1 lit. f – vom Dienstgeber. Solange der Dienstgeber das Entgelt 
im Sinne des § 49 Abs. 1, 3 und 4 weiter gewährt, beschränkt sich die vorste-
hende Verpflichtung des Dienstgebers auf die Sachleistungen. 
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(2) bis (4) … (2) bis (4) … 
Gewährung der Pflege in Krankenanstalten, die über Landesfonds 

finanziert werden, oder der medizinischen Hauskrankenpflege 
Gewährung der Pflege in Krankenanstalten, die über Landesfonds 

finanziert werden, oder der medizinischen Hauskrankenpflege  
§ 144. (1) bis (3) … § 144. (1) bis (3) … 
(4) Als Anstaltspflege gilt nicht die Unterbringung in einem Heim für Ge-

nesende, die ärztlicher Behandlung und besonderer Wartung bedürfen (§ 2 
Abs. 1 Z 3 Krankenanstaltengesetz, BGBl. Nr. 1/1957), in einer Pflegeanstalt 
für chronisch Kranke, die ärztlicher Betreuung und besonderer Pflege bedür-
fen (§ 2 Abs. 1 Z 4 Krankenanstaltengesetz, BGBl. Nr. 1/1957) oder in einer 
Sonderkrankenanstalt, die vorwiegend der Rehabilitation von Versicherten 
dient. 

(4) Als Anstaltspflege gilt nicht die Unterbringung in einem Heim für Ge-
nesende, die ärztlicher Behandlung und besonderer Pflege bedürfen (§ 2 
Abs. 1 Z 3 Krankenanstaltengesetz, BGBl. Nr. 1/1957), in einer Pflegeanstalt 
für chronisch Kranke, die ärztlicher Betreuung und besonderer Pflege bedür-
fen (§ 2 Abs. 1 Z 4 Krankenanstaltengesetz, BGBl. Nr. 1/1957) oder in einer 
Sonderkrankenanstalt, die vorwiegend der Rehabilitation von Versicherten 
dient. 

(5) … (5) … 
Richtlinien für die Unfallheilbehandlung Richtlinien für die Unfallheilbehandlung  

§ 194. In den vom Hauptverband gemäß § 31 Abs. 3 Z 4 zu erlassenden 
Richtlinien ist auch die Zusammenarbeit der Träger der Kranken- und der Un-
fallversicherung bei der Durchführung der Unfallheilbehandlung, insbesonde-
re hinsichtlich eines zweckmäßigen Verfahrens zur rechtzeitigen Erfassung 
der Verletzten für die Heilbehandlung, deren Zuweisung zu der erforderlichen 
fachärztlichen Behandlung oder Krankenanstaltspflege zu regeln. Hiebei kann 
bestimmt werden, daß der in Betracht kommende Facharzt über die weitere 
Art der Behandlung zu entscheiden hat und bei welcher Art von Verletzungen 
die Unfallheilbehandlung in besonders bezeichneten Krankenanstalten statt-
finden soll. 

§ 194. In den vom Hauptverband nach § 31 Abs. 5 Z 22 zu erlassenden 
Richtlinien ist auch die Zusammenarbeit der Träger der Kranken- und der Un-
fallversicherung bei der Durchführung der Unfallheilbehandlung, insbesonde-
re hinsichtlich eines zweckmäßigen Verfahrens zur rechtzeitigen Erfassung 
der Verletzten für die Heilbehandlung, deren Zuweisung zu der erforderlichen 
fachärztlichen Behandlung oder Krankenanstaltspflege zu regeln. Hiebei kann 
bestimmt werden, daß der in Betracht kommende Facharzt über die weitere 
Art der Behandlung zu entscheiden hat und bei welcher Art von Verletzungen 
die Unfallheilbehandlung in besonders bezeichneten Krankenanstalten statt-
finden soll. 

Versicherungsmonate, Begriff Versicherungsmonate, Begriff  
§ 231. Zur Feststellung der Leistungen aus der Pensionsversicherung und 

der Überweisungsbeträge nach den §§ 308 und 311 sind Versicherungszeiten 
in Versicherungsmonate zusammenzufassen, wobei in folgender Weise vorzu-
gehen ist: 
 1. Für alle Versicherungszeiten mit Ausnahme von Ersatzzeiten gemäß 

den §§ 227 Abs. 1 Z 1 und 228 Abs. 1 Z 3, für die kein Beitrag gemäß 
§ 227 Abs. 3 und 4 entrichtet wurde, sowie mit Ausnahme von Zeiten 
der Kindererziehung gemäß den §§ 227a und 228a: 

 a) und b) … 
Bei Anwendung der lit. a und b sind Versicherungszeiten, die sich zeitlich de-

§ 231. Zur Feststellung der Leistungen aus der Pensionsversicherung und 
der Überweisungsbeträge nach den §§ 308 und 311 sind Versicherungszeiten 
in Versicherungsmonate zusammenzufassen, wobei in folgender Weise vorzu-
gehen ist: 
 1. Für alle Versicherungszeiten mit Ausnahme von Ersatzzeiten gemäß 

den §§ 227 Abs. 1 Z 1 und 228 Abs. 1 Z 3, für die kein Beitrag gemäß 
§ 227 Abs. 3 und 4 entrichtet wurde, sowie mit Ausnahme von Zeiten 
der Kindererziehung gemäß den §§ 227a und 228a: 

 a) und b) … 
Bei Anwendung der lit. a und b sind Versicherungszeiten, die sich zeitlich de- 
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cken, nur einfach zu zählen, wobei folgende Reihenfolge gilt: 
  Beitragszeit der Pflichtversicherung, 
  Ersatzzeit, 
  Beitragszeit der freiwilligen Versicherung. 
Bei Versicherungszeiten gleicher Art gilt nachstehende Reihenfolge: 
 – knappschaftliche Pensionsversicherung; 
 – Pensionsversicherung der Angestellten; 
  innerhalb der Pensionsversicherung der Angestellten: 
  Pensionsversicherungsanstalt der Angestellten, 
  Versicherungsanstalt der österreichischen Eisenbahnen; 
 – Pensionsversicherung der Arbeiter; 
  innerhalb der Pensionsversicherung der Arbeiter: 
  Pensionsversicherungsanstalt der Arbeiter, 
  Versicherungsanstalt der österreichischen Eisenbahnen. 
Die Bestimmungen des § 244 Abs. 2 und des § 249 Abs. 1 bleiben hievon un-
berührt. 
 2. bis 4. … 

cken, nur einfach zu zählen, wobei folgende Reihenfolge gilt: 
  Beitragszeit der Pflichtversicherung, 
  Ersatzzeit, 
  Beitragszeit der freiwilligen Versicherung. 
Bei Versicherungszeiten gleicher Art gilt nachstehende Reihenfolge: 
 – knappschaftliche Pensionsversicherung; 
 – Pensionsversicherung der Angestellten; 
  innerhalb der Pensionsversicherung der Angestellten: 
  Pensionsversicherungsanstalt, 
  Versicherungsanstalt der österreichischen Eisenbahnen; 
 – Pensionsversicherung der Arbeiter; 
  innerhalb der Pensionsversicherung der Arbeiter: 
  Pensionsversicherungsanstalt, 
  Versicherungsanstalt der österreichischen Eisenbahnen. 
Die Bestimmungen des § 244 Abs. 2 und des § 249 Abs. 1 bleiben hievon un-
berührt. 
 2. bis 4. … 

Versicherungsmonate, Arten Versicherungsmonate, Arten  
§ 232. (1) und (2) … § 232. (1) und (2) … 
(3) Abs. 1 erster Satz ist auch entsprechend anzuwenden, wenn festzustellen 

ist, bei welchem der mehreren Träger der Pensionsversicherung der Arbeiter 
oder der Angestellten ein Versicherungsmonat erworben ist. Hiebei gelten als 
erworben 
 a) bis d) … 
Haben die bei keinem der beteiligten Träger der Pensionsversicherung der Ar-
beiter oder der Angestellten erworbenen Versicherungszeiten das zeitliche 
Übergewicht, so ist der Monat in folgender Reihenfolge zuzuweisen: Pensi-
onsversicherungsanstalt der Arbeiter bzw. der Angestellten, Versicherungsan-
stalt der österreichischen Eisenbahnen. 

(3) Abs. 1 erster Satz ist auch entsprechend anzuwenden, wenn festzustellen 
ist, bei welchem der mehreren Träger der Pensionsversicherung der Arbeiter 
oder der Angestellten ein Versicherungsmonat erworben ist. Hiebei gelten als 
erworben 
 a) bis d) … 
Haben die bei keinem der beteiligten Träger der Pensionsversicherung der Ar-
beiter oder der Angestellten erworbenen Versicherungszeiten das zeitliche 
Übergewicht, so ist der Monat in folgender Reihenfolge zuzuweisen: Pensi-
onsversicherungsanstalt, Versicherungsanstalt der österreichischen Eisenbah-
nen. 

Kinder Kinder  
§ 252. (1) Als Kinder gelten bis zum vollendeten 18. Lebensjahr: 

 1. bis 5. … 
Die in Z 4 und 5 genannten Personen gelten nur dann als Kinder, wenn sie mit 
dem Versicherten ständig in Hausgemeinschaft leben, die in Z 5 genannten 
Personen überdies nur dann, wenn sie gegenüber dem Versicherten im Sinne 

§ 252. (1) Als Kinder gelten bis zum vollendeten 18. Lebensjahr: 
 1. bis 5. … 
Die in Z 4 und 5 genannten Personen gelten nur dann als Kinder, wenn sie mit 
dem Versicherten ständig in Hausgemeinschaft leben, die in Z 5 genannten 
Personen überdies nur dann, wenn sie gegenüber dem Versicherten im Sinne 

Z
u 834 der B

eilagen X
X

I. G
P - R

egierungsvorlage (gescanntes O
riginal)

16 von 37

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



 Geltende Fassung: Vorgeschlagene Fassung: 

38
Zu 834 der B

eilagen

 

 

des § 141 ABGB unterhaltsberechtigt sind und sie und der Versicherte ihren 
Wohnsitz im Inland haben. Die ständige Hausgemeinschaft besteht weiter, 
wenn sich das Kind nur vorübergehend oder wegen schulmäßiger(beruflicher) 
Ausbildung oder zeitweilig wegen Heilbehandlung außerhalb der Hausge-
meinschaft aufhält. Das gleiche gilt, wenn sich das Kind auf Veranlassung des 
Versicherten und überwiegend auf dessen Kosten oder auf Anordnung der Ju-
gendfürsorge oder des Vormundschafts(Pflegschafts)gerichtes in Pflege eines 
Dritten befindet. 

des § 141 ABGB unterhaltsberechtigt sind und sie und der Versicherte ihren 
Wohnsitz im Inland haben. Die ständige Hausgemeinschaft besteht weiter, 
wenn sich das Kind nur vorübergehend oder wegen schulmäßiger(beruflicher) 
Ausbildung oder zeitweilig wegen Heilbehandlung außerhalb der Hausge-
meinschaft aufhält. Das gleiche gilt, wenn sich das Kind auf Veranlassung des 
Versicherten und überwiegend auf dessen Kosten oder auf Anordnung der Ju-
gendfürsorge oder des Pflegschaftsgerichtes in Obsorge eines Dritten befindet. 

(2) … (2) … 
Knappschaftssold Knappschaftssold  

§ 275. (1) … § 275. (1) … 
(2) Der Anspruch auf Knappschaftssold ruht für die Dauer des bescheidmä-

ßig zuerkannten Anspruches auf eine Leistung aus einem Versicherungsfall 
der geminderten Arbeitsfähigkeit sowie auf eine vorzeitige Knappschaftsalter-
spension. Er fällt mit dem Anfall des Anspruches auf die Knappschaftsalters-
pension weg; § 100 Abs. 2 letzter Satz ist entsprechend anzuwenden. 

(2) Der Anspruch auf Knappschaftssold ruht ab dem Tag des Anfalles einer 
Leistung aus einem Versicherungsfall der geminderten Arbeitsfähigkeit oder 
einer vorzeitigen Knappschaftsalterspension, für die Dauer des bescheidmäßig 
zuerkannten Anspruches auf eine solche Leistung. Er fällt mit dem Anfall der 
Knappschaftsalterspension weg; § 100 Abs. 2 letzter Satz ist entsprechend an-
zuwenden. 

Knappschaftspension Knappschaftspension  
§ 277. (1) und (2) … § 277. (1) und (2) … 
(3) Der Anspruch auf Knappschaftspension ruht für die Dauer des be-

scheidmäßig zuerkannten Anspruches auf Knappschaftsvoll-, Invaliditäts- oder 
Berufsunfähigkeitspension nach diesem Bundesgesetz oder Erwerbsunfähig-
keitspension nach dem Gewerblichen Sozialversicherungsgesetz oder dem 
Bauern-Sozialversicherungsgesetz. Er fällt mit dem Anfall des Anspruches auf 
eine Alterspension weg; § 100 Abs. 2 letzter Satz ist entsprechend anzuwen-
den. 

(3) Der Anspruch auf Knappschaftspension ruht ab dem Tag des Anfalles 
einer Knappschaftsvoll- oder Invaliditäts- oder Berufsunfähigkeitspension 
nach diesem Bundesgesetz oder einer Erwerbsunfähigkeitspension nach dem 
GSVG oder nach dem BSVG, für die Dauer des bescheidmäßig zuerkannten 
Anspruches auf eine solche Leistung. Er fällt mit dem Anfall der Alterspensi-
on weg; § 100 Abs. 2 letzter Satz ist entsprechend anzuwenden. 

Voraussetzungen für den Anspruch auf Ausgleichszulage Voraussetzungen für den Anspruch auf Ausgleichszulage  
§ 292. (1) bis (7) … § 292. (1) bis (7) … 
(8) Wurde die Bewirtschaftung eines land(forst)wirtschaftlichen Betriebes 

aufgegeben, der Betrieb übergeben, verpachtet oder auf andere Weise jeman-
dem zur Bewirtschaftung überlassen, so ist bei Ermittlung des Einkommens 
des bisherigen Eigentümers (des Verpächters) ohne Rücksicht auf Art und 
Ausmaß der ausbedungenen Leistungen vom Einheitswert der übergebenen, 

(8) Wurde die Bewirtschaftung eines land(forst)wirtschaftlichen Betriebes 
aufgegeben, der Betrieb übergeben, verpachtet oder auf andere Weise jeman-
dem zur Bewirtschaftung überlassen, so ist bei Ermittlung des Einkommens 
des bisherigen Eigentümers (des Verpächters) ohne Rücksicht auf Art und 
Ausmaß der ausbedungenen Leistungen vom Einheitswert der übergebenen, 
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verpachteten oder zur Bewirtschaftung überlassenen land(forst)wirtschaft-
lichen Flächen auszugehen, sofern die Übergabe (Verpachtung, Überlassung) 
nicht mehr als zehn Jahre, gerechnet vom Stichtag, zurückliegt. Bei einer 
Übergabe (Verpachtung, Überlassung) vor dem Stichtag ist vom durchschnitt-
lichen Einheitswert (Abs. 10), in allen übrigen Fällen von dem auf die überge-
benen Flächen entfallenden Einheitswertim Zeitpunkt der Übergabe (Verpach-
tung, Überlassung) auszugehen. Als monatliches Einkommen gilt für Perso-
nen, die mit dem Ehegatten (der Ehegattin) im gemeinsamen Haushalt leben, 
bei einem Einheitswert von 5 600 € und darüber sowie bei alleinstehenden 
Personen bei einem Einheitswert von 3 900 € und darüber ein Betrag von 28% 
des jeweiligen Richtsatzes, und zwar 
 1. und 2. … 
gerundet auf Cent. Diese Beträge vermindern sich für Einheitwerte unter 
5 600 € und 3 900 € im Verhältnis des maßgeblichen Einheitswertes zu den 
genannten Einheitswerten, gerundet auf Cent. Abs. 7 ist entsprechend anzu-
wenden. 

verpachteten oder zur Bewirtschaftung überlassenen land(forst)wirtschaft-
lichen Flächen auszugehen, sofern die Übergabe (Verpachtung, Überlassung) 
nicht mehr als zehn Jahre, gerechnet vom Stichtag, zurückliegt. Bei einer 
Übergabe (Verpachtung, Überlassung) vor dem Stichtag ist vom durchschnitt-
lichen Einheitswert (Abs. 10), in allen übrigen Fällen von dem auf die überge-
benen Flächen entfallenden Einheitswert im Zeitpunkt der Übergabe (Ver-
pachtung, Überlassung) auszugehen. Als monatliches Einkommen gilt für Per-
sonen, die mit dem Ehegatten (der Ehegattin) im gemeinsamen Haushalt leben, 
bei einem Einheitswert von 5 600 € und darüber sowie bei alleinstehenden 
Personen bei einem Einheitswert von 3 900 € und darüber ein Betrag von 27% 
des jeweiligen Richtsatzes, und zwar 
 1. und 2. … 
gerundet auf Cent. Diese Beträge vermindern sich für Einheitwerte unter 
5 600 € und 3 900 € im Verhältnis des maßgeblichen Einheitswertes zu den 
genannten Einheitswerten, gerundet auf Cent. Abs. 7 ist entsprechend anzu-
wenden. 

(9) bis (13) … (9) bis (13) … 
Unterhaltsansprüche und Nettoeinkommen Unterhaltsansprüche und Nettoeinkommen  

§ 294. (1) und (2) … § 294. (1) und (2) … 
(3) Wenn und solange das Nettoeinkommen des Unterhaltspflichtigen nicht 

nachgewiesen wird, ist anzunehmen, daß die Höhe der monatlichen Unter-
haltsverpflichtung 25 vH des Dreißigfachen der Höchstbeitragsgrundlage in 
der Pensionsversicherung (§ 45 Abs. 1) beträgt. Eine Zurechnung zum Netto-
einkommen erfolgt nur in der Höhe eines Vierzehntels der jährlich tatsächlich 
zufließenden Unterhaltsleistung, wenn die nach Abs. 1 und 2 berechnete Un-
terhaltsforderung der Höhe nach trotz durchgeführter Zwangsmaßnahmen ein-
schließlich gerichtlicher Exekutionsführung uneinbringlich oder die Verfol-
gung eines Unterhaltsanspruches in dieser Höhe offenbar aussichtslos oder of-
fenbar unzumutbar ist. 

(3) Eine Zurechnung zum Nettoeinkommen erfolgt nur in der Höhe eines 
Vierzehntels der jährlich tatsächlich zufließenden Unterhaltsleistung, wenn die 
nach Abs. 1 und 2 berechnete Unterhaltsforderung der Höhe nach trotz durch-
geführter Zwangsmaßnahmen einschließlich gerichtlicher Exekutionsführung 
uneinbringlich oder die Verfolgung eines Unterhaltsanspruches in dieser Höhe 
offenbar aussichtslos oder offenbar unzumutbar ist. 

(4) und (5) … (4) und (5) … 
Überweisungsbetrag und Beitragserstattung Überweisungsbetrag und Beitragserstattung  

§ 308. (1) und (2) … § 308. (1) und (2) … 
(3) Aufgehoben. (3) Ist ein Überweisungsbetrag nach Abs. 1 zu leisten, so hat der zuständige 

Versicherungsträger dem (der) Versicherten auf Antrag folgende Beiträge, 
aufgewertet mit dem für das Jahr ihrer Entrichtung geltenden Aufwertungsfak-
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tor, zu erstatten: 
 1. Beiträge zur Höherversicherung nach diesem Bundesgesetz oder dem 

GSVG oder dem BSVG, die für Zeiten entrichtet wurden, die vor dem 
Stichtag nach Abs. 7 liegen, soweit sie nicht nur nach den §§ 70 und 
249 als entrichtet gelten; 

 2. Beiträge nach § 227 Abs. 3 dieses Bundesgesetzes oder nach § 116 
GSVG oder nach § 107 BSVG, die für Zeiten entrichtet wurden, die 
vor dem Stichtag nach Abs. 7 liegen. 

Diese Beiträge sind dem (der) Versicherten auf Antrag auch dann zu erstatten, 
wenn ein Überweisungsbetrag nach Abs. 1 nicht zu leisten ist, weil der 
Dienstgeber keinen Versicherungsmonat anrechnet. § 107a gilt entsprechend. 

(4) … (4) … 

(5) Zuständig für die Feststellung und Leistung des Überweisungsbetrages 
nach Abs. 1 ist der Versicherungsträger nach diesem Bundesgesetz, nach dem 
Gewerblichen Sozialversicherungsgesetz oder nach dem Bauern-Sozialver-
sicherungsgesetz, in dessen Versicherung in den letzten 15 Jahren vor dem 
Stichtag nach Abs. 7 ausschließlich, mehr oder die meisten Versicherungsmo-
nate erworben wurden. Liegen Versicherungsmonate im gleichen Ausmaß vor, 
so ist der letzte Versicherungsmonat entscheidend; das gleiche gilt, wenn in 
den letzten 15 Jahren vor dem Stichtag keine Versicherungsmonate vorliegen. 
Wurde überhaupt kein Versicherungsmonat erworben, hat jener Versiche-
rungsträger zu entscheiden, bei dem der Antrag eingebracht wurde. § 232a 
Abs. 3 ist sinngemäß anzuwenden. 

(5) Zuständig für die Feststellung und Leistung des Überweisungsbetrages 
nach Abs. 1 und für die Erstattung der Beiträge nach Abs. 3 ist der Versiche-
rungsträger nach diesem Bundesgesetz, nach dem Gewerblichen Sozialversi-
cherungsgesetz oder nach dem Bauern-Sozialversicherungsgesetz, in dessen 
Versicherung in den letzten 15 Jahren vor dem Stichtag nach Abs. 7 aus-
schließlich, mehr oder die meisten Versicherungsmonate erworben wurden. 
Liegen Versicherungsmonate im gleichen Ausmaß vor, so ist der letzte Versi-
cherungsmonat entscheidend; das gleiche gilt, wenn in den letzten 15 Jahren 
vor dem Stichtag keine Versicherungsmonate vorliegen. Wurde überhaupt 
kein Versicherungsmonat erworben, hat jener Versicherungsträger zu ent-
scheiden, bei dem der Antrag eingebracht wurde. § 232a Abs. 3 ist sinngemäß 
anzuwenden. 

(6) Grundlage für die Berechnung des Überweisungsbetrages nach Abs. 1 
sind die nachstehend angeführten Hundertsätze der am Stichtag (Abs. 7) gel-
tenden monatlichen Höchstbeitragsgrundlage in der Pensionsversicherung 
(Berechnungsgrundlage): 

(6) Grundlage für die Berechnung des Überweisungsbetrages nach Abs. 1 
und für die Erstattung der Beiträge nach Abs. 3 sind die nachstehend ange-
führten Hundertsätze der am Stichtag (Abs. 7) geltenden monatlichen Höchst-
beitragsgrundlage in der Pensionsversicherung (Berechnungsgrundlage): 

Träger Angestellte Arbeiter Träger Angestellte  
der männl. weibl. männl. weibl. der männl. weibl. männl. weibl. 

Pensionsversicherung der Angestell-
ten 
Pensionsversicherung der Arbeiter 
knappschaftlichen Pensionsversi-

 
55 
– 
 

 
40 
– 
 

 
– 

45 
 

 
– 

30 
 

Pensionsversicherung der Angestell-
ten 
Pensionsversicherung der Arbeiter 
knappschaftlichen Pensionsversi-

 
55 
– 
 

 
40 
– 
 

 
– 

45 
 

 
– 

30 
 

Z
u 834 der B

eilagen X
X

I. G
P - R

egierungsvorlage (gescanntes O
riginal)

19 von 37

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



 Geltende Fassung: Vorgeschlagene Fassung: 

40
Zu 834 der B

eilagen

 

 

cherung 55 40 45 30 cherung 55 40 45 30 
(7) Stichtag für die Feststellung des nach Abs. 5 zuständigen Versiche-

rungsträgers, der nach Abs. 1 zu berücksichtigenden Versicherungsmonate 
und der Berechnungsgrundlage nach Abs. 6 ist der Tag der Aufnahme in das 
pensionsversicherungsfreie Dienstverhältnis (§ 11 Abs. 5), wenn sie an einem 
Monatsersten erfolgt, sonst der der Aufnahme folgende Monatserste. 

(7) Stichtag für die Feststellung des nach Abs. 5 zuständigen Versiche-
rungsträgers, der nach Abs. 1 bzw. Abs. 3 zu berücksichtigenden Versiche-
rungsmonate und der Berechnungsgrundlage nach Abs. 6 ist der Tag der Auf-
nahme in das pensionsversicherungsfreie Dienstverhältnis (§ 11 Abs. 5), wenn 
sie an einem Monatsersten erfolgt, sonst der der Aufnahme folgende Monats-
erste. 

(8) … (8) … 
Fälligkeit des Überweisungsbetrages Fälligkeit des Überweisungsbetrages  

§ 309. Der Überweisungsbetrag nach § 308 Abs. 1 ist binnen 18 Monaten 
nach Einlangen des Anrechnungsbescheides beim zuständigen Versicherungs-
träger zu leisten. Bei verspäteter Flüssigmachung ist der Überweisungsbetrag 
mit dem für das Jahr, in dem der Anrechnungsbescheid beim Versicherungs-
träger einlangt, geltenden Aufwertungsfaktor nach § 108 c aufzuwerten. 

§ 309. Der Überweisungsbetrag nach § 308 Abs. 1 ist binnen 18 Monaten 
nach Einlangen des Anrechnungsbescheides beim zuständigen Versicherungs-
träger zu leisten. Innerhalb der gleichen Frist sind auch die Beiträge nach 
§ 308 Abs. 3 zu erstatten. Im Fall des § 308 Abs. 3 vorletzter Satz tritt an die 
Stelle des Anrechnungsbescheides der Antrag des (der) Versicherten. Bei ver-
späteter Flüssigmachung ist der Überweisungsbetrag mit dem für das Jahr, in 
dem der Anrechnungsbescheid bzw. der Antrag beim Versicherungsträger ein-
langt, geltenden Aufwertungsfaktor nach § 108 c aufzuwerten. 

Wirkung der Leistung des Überweisungsbetrages Wirkung der Leistung des Überweisungsbetrages  
§ 310. Mit der Leistung des Überweisungsbetrages nach § 308 Abs. 1 die-

ses Bundesgesetzes, nach § 172 Abs. 1 des Gewerblichen Sozialversiche-
rungsgesetzes oder nach § 164 Abs. 1 des Bauern-Sozialversicherungsgesetzes 
erlöschen unbeschadet § 100 Abs. 1 lit. c dieses Bundesgesetzes alle Ansprü-
che und Berechtigungen aus der Pensionsversicherung, die aus den Versiche-
rungsmonaten erhoben werden können, für die der Überweisungsbetrag geleis-
tet wurde. 

§ 310. Mit der Leistung des Überweisungsbetrages nach § 308 Abs. 1 die-
ses Bundesgesetzes oder nach § 172 Abs. 1 GSVG oder nach § 164 Abs. 1 
BSVG bzw. mit der Erstattung der Beiträge nach § 308 Abs. 3 dieses Bundes-
gesetzes oder nach § 172 Abs. 3 GSVG oder nach § 164 Abs. 3 BSVG erlö-
schen unbeschadet des § 100 Abs. 1 lit. c alle Ansprüche und Berechtigungen 
aus der Pensionsversicherung, die aus den Versicherungsmonaten erfließen, 
für die der Überweisungsbetrag geleistet oder die Beiträge erstattet wurden. 

Gegenseitige Verwaltungshilfe Gegenseitige Verwaltungshilfe  
§ 321. (1) Die Versicherungsträger sind verpflichtet, bei Erfüllung ihrer 

Aufgaben einander zu unterstützen; sie haben insbesondere Ersuchen, die zu 
diesem Zweck an sie ergehen, im Rahmen ihrer sachlichen und örtlichen Zu-
ständigkeit zu entsprechen und auch unaufgefordert anderen Versicherungs-
trägern alle Mitteilungen zukommen zu lassen, die für deren Geschäftsbetrieb 
von Wichtigkeit sind, sowie Anträge und Meldungen fristwahrend weiterzulei-
ten. Die Verpflichtung zur gegenseitigen Hilfe bezieht sich auch auf die 
Übermittlung von Daten im Sinne des § 3 des Datenschutzgesetzes im automa-

§ 321. (1) Die Versicherungsträger sind verpflichtet, bei Erfüllung ihrer 
Aufgaben einander zu unterstützen; sie haben insbesondere Ersuchen, die zu 
diesem Zweck an sie ergehen, im Rahmen ihrer sachlichen und örtlichen Zu-
ständigkeit zu entsprechen und auch unaufgefordert anderen Versicherungs-
trägern alle Mitteilungen zukommen zu lassen, die für deren Geschäftsbetrieb 
von Wichtigkeit sind, sowie Anträge und Meldungen fristwahrend weiterzulei-
ten. Die Verpflichtung zur gegenseitigen Hilfe bezieht sich auch auf die 
Übermittlung von Daten im Sinne des § 4 des Datenschutzgesetzes 2000 im 
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tionsunterstützten Datenverkehr zwischen den Versicherungsträgern, die zur 
Durchführung des Melde- und Beitragsverfahrens, zur Erbringung von Leis-
tungen sowie zur Durchsetzung von Ersatzansprüchen notwendig sind. 

automationsunterstützten Datenverkehr zwischen den Versicherungsträgern, 
die zur Durchführung des Melde- und Beitragsverfahrens, zur Erbringung von 
Leistungen sowie zur Durchsetzung von Ersatzansprüchen notwendig sind. 

(2) und (3) … (2) und (3) … 
Belastungsausgleich der Krankenversicherungsträger für den Aufwand 

für Anstalts(Entbindungsheim)pflege 
Belastungsausgleich der Krankenversicherungsträger für den Aufwand 

für Anstalts(Entbindungsheim)pflege  
§ 322a. (1) … § 322a. (1) … 
(2) Der Hauptverband hat für jeden Krankenversicherungsträger bis Ende 

Oktober des Folgejahres einen Erhöhungsprozentsatz der Beitragseinnahmen 
eines Geschäftsjahres gegenüber den Beitragseinnahmen des Jahres 1994 zu 
errechnen; dieser ist auf zwei Dezimalstellen zu runden. Die Beitragseinnah-
men sind dabei ausgehend vom Jahr 1994 jährlich gegenüberzustellen. Für den 
Gesamterhöhungsprozentsatz ist das Produkt der Erhöhungsprozentsätze über 
die einzelnen Jahre zu bilden. Die Berechnung der jährlichen Erhöhungspro-
zentsätze bis zum Jahr 1997 hat unter Berücksichtigung der Bestimmungen 
des § 28 Abs. 6 und 7 des Krankenanstaltengesetzes in der Fassung des Bun-
desgesetzes BGBl. Nr. 853/1995 zu erfolgen. Die Berechnung der jährlichen 
Erhöhungsprozentsätze für die Jahre 1998 bis 2004 hat unter Berücksichtigung 
der jeweils für diese Jahre geltenden Bestimmungen des § 447f Abs. 1 zu er-
folgen. 

(2) Der Hauptverband hat für jeden Krankenversicherungsträger bis Ende 
Oktober des Folgejahres einen Erhöhungsprozentsatz der Beitragseinnahmen 
eines Geschäftsjahres gegenüber den Beitragseinnahmen des Jahres 1994 zu 
errechnen; dieser ist auf zwei Dezimalstellen zu runden. Die Beitragseinnah-
men sind dabei ausgehend vom Jahr 1994 jährlich gegenüberzustellen. Für den 
Gesamterhöhungsprozentsatz ist das Produkt der Erhöhungsprozentsätze über 
die einzelnen Jahre zu bilden. Die Berechnung der jährlichen Erhöhungspro-
zentsätze bis zum Jahr 1997 hat unter Berücksichtigung der Bestimmungen 
des § 28 Abs. 6 und 7 des Krankenanstaltengesetzes in der Fassung des Bun-
desgesetzes BGBl. Nr. 853/1995 zu erfolgen. Die Berechnung der jährlichen 
Erhöhungsprozentsätze für die Jahre 1998 bis 2004 hat unter Berücksichtigung 
der jeweils für diese Jahre geltenden Bestimmungen des § 447f Abs. 1 zu er-
folgen. Bei der Berechnung der Erhöhungsprozentsätze für das Jahr 2001 sind 
bei der Sozialversicherungsanstalt der Bauern die Beiträge für pflichtversi-
cherte Pensionisten nicht zu berücksichtigen. 

(3) bis (8) … (3) bis (8) … 
 Elektronische Abrechnung  

 § 340a. Die Vertragsärzte sind verpflichtet, spätestens ab 1. Jänner 2003 die 
für die Versicherten (Angehörigen) erbrachten Leistungen mit den Versiche-
rungsträgern nach einheitlichen Grundsätzen elektronisch abzurechnen. Diese 
Grundsätze sind bis 30. Juni 2002 vom Hauptverband festzulegen. 

Allgemeine Bestimmungen über die Kommissionen Allgemeine Bestimmungen über die Kommissionen  
§ 347. (1) bis (6) … § 347. (1) bis (6) … 
 (7) Die Kosten der Verfahren vor den in den §§ 344, 345, 345a und 346 

vorgesehenen Kommissionen tragen je zur Hälfte die in Betracht kommende 
gesetzliche Interessenvertretung und der beteiligte Versicherungsträger 
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(Hauptverband). 
Abgabe von Heilmitteln Abgabe von Heilmitteln  

§ 350. (1) Heilmittel (§ 136) und Heilbehelfe (§ 137) usw. dürfen für Rech-
nung der Krankenversicherungsträger von Apothekern und Hausapotheken 
führenden Ärzten nur unter folgenden Voraussetzungen abgegeben werden: 
 1. und 2. … 
 3. freie Verschreibbarkeit nach dem vom Hauptverband herausgegebenen 

Heilmittelverzeichnis (§ 31 Abs. 3 Z 11 lit. b) bzw. nach den Richtli-
nien über die ökonomische Verschreibweise (§ 31 Abs. 3 Z 11 lit. a) 
oder bei Vorliegen einer chef- oder kontrollärztlichen Bewilligung. 

§ 350. (1) Heilmittel (§ 136) und Heilbehelfe (§ 137) usw. dürfen für Rech-
nung der Krankenversicherungsträger von Apothekern und Hausapotheken 
führenden Ärzten nur unter folgenden Voraussetzungen abgegeben werden: 
 1. und 2. … 
 3. freie Verschreibbarkeit nach dem vom Hauptverband herausgegebenen 

Heilmittelverzeichnis (§ 31 Abs. 3 Z 12) bzw. nach den Richtlinien 
über die ökonomische Verschreibweise (§ 31 Abs. 5 Z 13) oder bei 
Vorliegen einer chef- oder kontrollärztlichen Bewilligung. 

(2) … (2) … 
Feststellung des Sachverhaltes Feststellung des Sachverhaltes  

§ 358. (1) und (2) … § 358. (1) und (2) … 
 (3) Für die Feststellung des Geburtsdatums des Versicherten ist die erste 

schriftliche Angabe des Versicherten gegenüber dem Versicherungsträger her-
anzuziehen. Von dem so ermittelten Geburtsdatum darf nur abgewichen wer-
den, wenn der zuständige Versicherungsträger feststellt, 
 1. dass ein offensichtlicher Schreibfehler vorliegt oder 
 2. sich aus einer Urkunde, deren Original vor dem Zeitpunkt der ersten 

Angabe des Versicherten gegenüber dem Versicherungsträger ausge-
stellt worden ist, ein anderes Geburtsdatum ergibt. 

Rechts- und Verwaltungshilfe Rechts- und Verwaltungshilfe  
§ 360. (1) bis (4) … § 360. (1) bis (4) … 
(5) Die Personenstandsbehörde, die das Sterbebuch führt, hat jeden Todes-

fall der Gebietskrankenkasse ihres Zuständigkeitsbereiches mitzuteilen. 
(5) Die Personenstandsbehörde hat der Gebietskrankenkasse ihres Zustän-

digkeitsbereiches – möglichst in automationsunterstützter Form – folgende 
Personenstandsfälle mitzuteilen: 
 1. Geburten und Vermerke über Annahmen an Kindes statt, 
 2. Vermerke über verwaltungsbehördliche Namensänderungen sowie 

Namensänderungen auf Grund zivilrechtlicher Vorgänge, 
 3. Eheschließungen und Vermerke über Eheauflösungen, 
 4. Todesfälle. 

(6) … (6) … 
Unfallsanzeige Unfallsanzeige  
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§ 363. (1) und (2) … § 363. (1) und (2) … 
(3) Der Träger der Unfallversicherung hat eine der bei ihm eingelangten 

Ausfertigungen der Anzeige über einen Arbeitsunfall oder eine Berufskrank-
heit unverzüglich weiterzuleiten 
 1. und 2. … 
 3. an die zuständige Land- und Forstwirtschaftsinspektion, wenn der Un-

fall (die Berufskrankheit) den Dienstnehmer eines Betriebes betraf, der 
nach dem Landarbeitsgesetz 1984, BGBl. Nr. 287, in der jeweils gel-
tenden Fassung dem Wirkungsbereich der Land- und Forstwirtschafts-
inspektion unterliegt; 

 4. an die zuständige Berghauptmannschaft, wenn der Unfall (die Berufs-
krankheit) den Dienstnehmer eines Betriebes betraf, der nach dem 
Berggesetz 1975 der Aufsicht der Bergbehörde unterliegt. 

Eine weitere Ausfertigung der Anzeige über eine Berufskrankheit hat der Trä-
ger der Unfallversicherung dem Arbeitsinspektionsarzt beim Zentralarbeitsin-
spektorat unverzüglich zu übersenden. 

(3) Der Träger der Unfallversicherung hat eine der bei ihm eingelangten 
Ausfertigungen der Anzeige über einen Arbeitsunfall oder eine Berufskrank-
heit unverzüglich weiterzuleiten  
 1. und 2. … 
 3. an die zuständige Land- und Forstwirtschaftsinspektion, wenn der Un-

fall (die Berufskrankheit) den Dienstnehmer eines Betriebes betraf, der 
nach dem Landarbeitsgesetz 1984, BGBl. Nr. 287, in der jeweils gel-
tenden Fassung dem Wirkungsbereich der Land- und Forstwirtschafts-
inspektion unterliegt. 

 4. Aufgehoben. 
Eine weitere Ausfertigung der Anzeige über eine Berufskrankheit hat der Trä-
ger der Unfallversicherung dem Arbeitsinspektionsarzt beim Zentralarbeitsin-
spektorat unverzüglich zu übersenden. 

(4) … (4) … 

Haupt-, Landes- und Außenstellen Haupt-, Landes- und Außenstellen  
§ 418. (1) und (2) … § 418. (1) und (2) … 
(3) Die Allgemeine Unfallversicherungsanstalt und die Pensionsversiche-

rungsanstalt der Arbeiter haben Landesstellen in Wien für die Länder Wien, 
Niederösterreich und Burgenland, in Linz für das Land Oberösterreich, in 
Salzburg für die Länder Salzburg, Tirol und Vorarlberg sowie in Graz für die 
Länder Steiermark und Kärnten zu errichten. 

(3) Die Allgemeine Unfallversicherungsanstalt hat Landesstellen in Wien 
für die Länder Wien, Niederösterreich und Burgenland, in Linz für das Land 
Oberösterreich, in Salzburg für die Länder Salzburg, Tirol und Vorarlberg so-
wie in Graz für die Länder Steiermark und Kärnten zu errichten. Die Pensi-
onsversicherungsanstalt hat in jedem Bundesland eine Landesstelle für das je-
weilige Bundesland einzurichten. 

(4) … (4) … 
(5) Die Landesstellen haben folgende Aufgaben zu besorgen: 

 1. bis 4. … 
 5. Mitwirkung bei der Durchführung der Unfallverhütungsvorschriften, 

bei der Überwachung derselben durch Besichtigung der Betriebe und 
bei der Vorsorge für erste Hilfeleistung bei Arbeitsunfällen; 

 6. vorläufige Veranlagung der Vermögensbestände aus den Beitragsein-
gängen; 

(5) Die Landesstellen haben folgende Aufgaben zu besorgen: 
 1. bis 4. … 
 5. Mitwirkung bei der Durchführung der Unfallverhütungsvorschriften, 

bei der Überwachung derselben durch Besichtigung der Betriebe und 
bei der Vorsorge für erste Hilfeleistung bei Arbeitsunfällen. 

 6. aufgehoben. 
 7. aufgehoben. 
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 7. Mitwirkung bei der Durchführung der Personalangelegenheiten der 
Bediensteten der Landesstelle. 

 (5a) Die Landesstellen der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt haben 
darüber hinaus folgende Aufgaben zu besorgen: 
 1. vorläufige Veranlagung der Vermögensbestände aus den Beitragsein-

gängen; 
 2. Mitwirkung bei der Durchführung der Personalangelegenheiten der 

Bediensteten der Landesstelle. 
(6) … (6) … 
(7) Auftraggeber im Sinne des § 3 Z 3 des Datenschutzgesetzes, BGBl. 

Nr. 565/1978, ist hinsichtlich der im Abs. 5 genannten Aufgaben stets die 
Hauptstelle des Versicherungsträgers. 

(7) Auftraggeber im Sinne des § 4 Z 4 des Datenschutzgesetzes 2000 ist 
hinsichtlich der im Abs. 5 genannten Aufgaben stets die Hauptstelle des Ver-
sicherungsträgers. 

(8) … (8) … 

Arten der Verwaltungskörper Arten der Verwaltungskörper  
§ 419. (1) … § 419. (1) … 
(2) Überdies sind Verwaltungskörper bei der Allgemeinen Unfallversiche-

rungsanstalt und der Pensionsversicherungsanstalt der Arbeiter am Sitz der 
Landesstellen die Landesstellenausschüsse. 

(2) Überdies sind Verwaltungskörper bei der Allgemeinen Unfallversiche-
rungsanstalt und der Pensionsversicherungsanstalt am Sitz der Landesstellen 
die Landesstellenausschüsse. 

Zusammensetzung der Verwaltungskörper Zusammensetzung der Verwaltungskörper  
§ 426. (1) Die Generalversammlung, der Vorstand und die Landesstellen-

ausschüsse der Versicherungsträger werden wie folgt zusammengesetzt: 
 1. … 
 2. bei der Pensionsversicherungsanstalt der Angestellten, bei der Pensi-

onsversicherungsanstalt der Arbeiter, bei der Versicherungsanstalt der 
österreichischen Eisenbahnen und bei der Versicherungsanstalt des ös-
terreichischen Bergbaues zu zwei Dritteln aus Vertretern der Dienst-
nehmer und zu einem Drittel aus Vertretern der Dienstgeber; 

 3. … 

§ 426. (1) Die Generalversammlung, der Vorstand und die Landesstellen-
ausschüsse der Versicherungsträger werden wie folgt zusammengesetzt: 
 1. … 
 2. bei der Pensionsversicherungsanstalt, bei der Versicherungsanstalt der 

österreichischen Eisenbahnen und bei der Versicherungsanstalt des ös-
terreichischen Bergbaues zu zwei Dritteln aus Vertretern der Dienst-
nehmer und zu einem Drittel aus Vertretern der Dienstgeber; 

 3. … 

(2) … (2) …. 

Generalversammlung Generalversammlung  
§ 427. (1) Die Zahl der Versicherungsvertreter in der Generalversammlung 

beträgt: 
§ 427. (1) Die Zahl der Versicherungsvertreter in der Generalversammlung 

beträgt: 
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 1. … 
 2. bei der Pensionsversicherungsanstalt der Angestellten ....................  60; 
 3. bei der Pensionsversicherungsanstalt der Arbeiter ...........................  60; 
 4. bis 7. … 

 1. … 
 2. bei der Pensionsversicherungsanstalt ................................................  120; 
 3. Aufgehoben. 
 4. bis 7. … 

(2) … (2) … 
Vorstand Vorstand  

§ 428. Die Zahl der Versicherungsvertreter im Vorstand beträgt: 
 1. … 
 2. bei der Pensionsversicherungsanstalt der Angestellten ....................  12; 
 3. bei der Pensionsversicherungsanstalt der Arbeiter ...........................  15; 
 4. bis 7. … 

§ 428. Die Zahl der Versicherungsvertreter im Vorstand beträgt: 
 1. … 
 2. bei der Pensionsversicherungsanstalt ................................................  27; 
 3. Aufgehoben. 
 4. bis 7. … 

Kontrollversammlung Kontrollversammlung  
§ 429. Die Zahl der Versicherungsvertreter in der Kontrollversammlung be-

trägt: 
 1. … 
 2. bei der Pensionsversicherungsanstalt der Angestellten ....................  9; 
 3. bei der Pensionsversicherungsanstalt der Arbeiter ...........................  9; 
 4. bis 7. … 

§ 429. Die Zahl der Versicherungsvertreter in der Kontrollversammlung be-
trägt: 
 1. … 
 2. bei der Pensionsversicherungsanstalt ................................................  18; 
 3. Aufgehoben. 
 4. bis 7. … 

Landesstellenausschüsse Landesstellenausschüsse  
§ 430. Die Zahl der Versicherungsvertreter in jedem Landesstellenausschuß 

beträgt: 
 1. … 
 2. bei der Pensionsversicherungsanstalt der Arbeiter ...........................  6. 

§ 430. Die Zahl der Versicherungsvertreter in jedem Landesstellenausschuß 
beträgt: 
 1. … 
 2. bei der Pensionsversicherungsanstalt ................................................  6. 

Sozial- und Gesundheitsforum Österreich Sozial- und Gesundheitsforum Österreich  
§ 441d. (1) … § 441d. (1) … 
(2) Für je ein Mitglied steht der Wirtschaftskammer Österreich, der Bun-

desarbeitskammer, dem Seniorenrat und dem Bundesjugendbeirat das Vor-
schlagsrecht zu. Dem Österreichischen Gewerkschaftsbund steht das Vor-
schlagsrecht für zwei Mitglieder zu, von denen eines auf Vorschlag der Ge-
werkschaft Öffentlicher Dienst zu bestellen ist. Für je ein Mitglied steht der 
Industriellenvereinigung, der Präsidentenkonferenz der Landwirtschaftskam-
mern Österreichs, der Österreichischen Ärztekammer, der Österreichischen 
Apothekerkammer, der Bundesstrukturkommission für den Bereich der öffent-

(2) Für je ein Mitglied steht der Wirtschaftskammer Österreich, der Bun-
desarbeitskammer, dem Seniorenrat und dem Bundesjugendbeirat das Vor-
schlagsrecht zu. Dem Österreichischen Gewerkschaftsbund steht das Vor-
schlagsrecht für zwei Mitglieder zu, von denen eines auf Vorschlag der Ge-
werkschaft Öffentlicher Dienst zu bestellen ist. Für je ein Mitglied steht der 
Industriellenvereinigung, der Präsidentenkonferenz der Landwirtschaftskam-
mern Österreichs, der Österreichischen Ärztekammer, der Österreichischen 
Apothekerkammer, der Bundesstrukturkommission für den Bereich der öffent-
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lichen Spitäler, der Österreichischen Arbeitsgemeinschaft für Rehabilitation, 
der Österreichischen Bischofskonferenz, des Evangelischen Oberkirchenrates 
A. und H.B., der Patientenanwaltschaft, dem Fonds Gesundes Österreich, dem 
Österreichischen Zivilinvalidenverband, Kriegsopfer- und Behindertenver-
band-Österreich, der Pharmig Vereinigung pharmazeutischer Unternehmen, 
den medizinischen Fakultäten der österreichischen Universitäten und der Aka-
demie der Wissenschaften das Vorschlagsrecht zu. Weiters haben der Bun-
desminister für Finanzen, jede Landesregierung, der Österreichische Städte-
bund, der Österreichische Gemeindebund und jede der im Nationalrat vertre-
tenen politischen Parteien je ein Mitglied vorzuschlagen. Schließlich hat der 
Bundesminister für soziale Sicherheit und Generationen einen Gesund-
heitsökonomen und drei weitere Mitglieder unter Berücksichtigung ihrer fach-
lichen Eignung zu bestellen. 

lichen Spitäler, der Österreichischen Arbeitsgemeinschaft für Rehabilitation, 
der Österreichischen Bischofskonferenz, dem Evangelischen Oberkirchenrat 
A. und H.B., der Arbeitsgemeinschaft der Patientenanwälte, dem Fonds Ge-
sundes Österreich, dem Österreichischen Zivilinvalidenverband, dem Kriegs-
opfer- und Behindertenverband-Österreich, der ArGe Selbsthilfe Österreich, 
der Pharmig Vereinigung pharmazeutischer Unternehmen, den medizinischen 
Fakultäten der österreichischen Universitäten und der Akademie der Wissen-
schaften das Vorschlagsrecht zu. Weiters haben der Bundesminister für Finan-
zen, jede Landesregierung, der Österreichische Städtebund, der Österreichi-
sche Gemeindebund und jede der im Nationalrat vertretenen politischen Par-
teien je ein Mitglied vorzuschlagen. Schließlich hat der Bundesminister für 
soziale Sicherheit und Generationen einen Gesundheitsökonomen und drei 
weitere Mitglieder unter Berücksichtigung ihrer fachlichen Eignung zu bestel-
len. 

(3) und (4) … (3) und (4) … 
Jahresvoranschlag Jahresvoranschlag und Gebarungsvorschaurechnung  

§ 443. (1) Die Versicherungsträger und der Hauptverband haben für jedes 
Geschäftsjahr einen Voranschlag aufzustellen. 

§ 443. (1) Die Versicherungsträger und der Hauptverband haben für jedes 
Geschäftsjahr einen Voranschlag und im Zusammenhang damit vierteljährlich 
für den Bereich der Kranken- und Unfallversicherung eine rollierende Geba-
rungsvorschaurechnung zu erstellen. 

(2) Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. (2) Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. Der der Gebarungsvorschau zu 
Grunde zu legende Planungszeitraum sind die dem jeweiligen Geschäftsjahr 
nächstfolgenden zwei Geschäftsjahre. 

Rechnungsabschluß und Nachweisungen Rechnungsabschluß und Nachweisungen  
§ 444. (1) bis (6) … § 444. (1) bis (6) … 
(7) Die Träger der Sozialversicherung haben die von der Generalversamm-

lung beschlossene Erfolgsrechnung binnen vier Monaten nach der Beschluß-
fassung in der Fachzeitschrift „Soziale Sicherheit“ zu verlautbaren. 

(7) Die Träger der Sozialversicherung haben die von der Generalversamm-
lung beschlossene Erfolgsrechnung binnen vier Monaten nach der Beschluß-
fassung im Internet zu verlautbaren. 

Beiträge der Träger der Sozialversicherung für die Krankenanstaltenfi-
nanzierung; Ausgleichsfonds 

Beiträge der Träger der Sozialversicherung für die Krankenanstaltenfi-
nanzierung; Ausgleichsfonds  

§ 447f. (1) bis (9) … § 447f. (1) bis (9) … 
(10) Die Mittel für die Überweisungen des Ausgleichsfonds nach Abs. 3 

Z 1 unter Berücksichtigung des Abs. 4 werden durch Überweisungen der So-
(10) Die Mittel für die Überweisungen des Ausgleichsfonds nach Abs. 3 

Z 1 unter Berücksichtigung des Abs. 4 werden durch Überweisungen der So-
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zialversicherungsträger nach folgendem Schlüssel aufgebracht: 
Wiener Gebietskrankenkasse 17,44201%, 
Niederösterreichische Gebietskrankenkasse 11,65468%, 
Burgenländische Gebietskrankenkasse 1,94019%, 
Oberösterreichische Gebietskrankenkasse 15,08098%, 
Steiermärkische Gebietskrankenkasse 10,25023%, 
Kärntner Gebietskrankenkasse 5,42866%, 
Salzburger Gebietskrankenkasse 4,71656%, 
Tiroler Gebietskrankenkasse 5,63745%, 
Vorarlberger Gebietskrankenkasse 3,66966%, 
Betriebskrankenkasse Austria Tabak 0,09170%, 
Betriebskrankenkasse der Wiener Verkehrsbetriebe 0,31496%, 
Betriebskrankenkasse Semperit 0,17647%, 
Betriebskrankenkasse der NeusiedlerAG 0,03778%, 
Betriebskrankenkasse Alpine Donawitz 0,23028%, 
Betriebskrankenkasse Zeltweg 0,06885%, 
Betriebskrankenkasse Kindberg 0,05414%, 
Betriebskrankenkasse Kapfenberg 0,20124%, 
Betriebskrankenkasse Pengg 0,03432%, 
Versicherungsanstalt des österreichischen Bergbaues 
(als Träger der Krankenversicherung) 1,06642%, 

zialversicherungsträger nach folgendem Schlüssel aufgebracht: 
Wiener Gebietskrankenkasse 17,44201%, 
Niederösterreichische Gebietskrankenkasse 11,65468%, 
Burgenländische Gebietskrankenkasse 1,94019%, 
Oberösterreichische Gebietskrankenkasse 15,08098%, 
Steiermärkische Gebietskrankenkasse  10,25023%, 
Kärntner Gebietskrankenkasse 5,42866%, 
Salzburger Gebietskrankenkasse 4,71656%, 
Tiroler Gebietskrankenkasse 5,63745%, 
Vorarlberger Gebietskrankenkasse 3,66966%, 
Betriebskrankenkasse Austria Tabak 0,09170%, 
Betriebskrankenkasse der Wiener Verkehrsbetriebe 0,31496%, 
Betriebskrankenkasse Semperit 0,17647%, 
Betriebskrankenkasse der Neusiedler AG 0,03778%, 
Betriebskrankenkasse Alpine Donawitz 0,23028%, 
Betriebskrankenkasse Zeltweg 0,06885%, 
Betriebskrankenkasse Kindberg 0,05414%, 
Betriebskrankenkasse Kapfenberg 0,20124%, 
Betriebskrankenkasse Pengg 0,03432%, 
Versicherungsanstalt des österreichischen Bergbaues  
(als Träger der Krankenversicherung) 1,06642%, 

Versicherungsanstalt der österreichischen Eisenbahnen 
(als Träger der Krankenversicherung) 4,10008%, 
Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter 
(als Träger der Krankenversicherung) 7,70689%, 
Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft 
(als Träger der Krankenversicherung) 5,22166%, 
Sozialversicherungsanstalt der Bauern  
(als Träger der Krankenversicherung) 4,58485%, 
Versicherungsanstalt der österreichischen Eisenbahnen  
(als Träger der Unfallversicherung) 0,01253%, 
Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter  
(als Träger der Unfallversicherung) 0,00686%, 
Allgemeine Unfallversicherungsanstalt 0,00275%, 
Sozialversicherungsanstalt der Bauern  
(als Träger der Unfallversicherung) 0,16929%, 
Pensionsversicherungsanstalt der Angestellten 0,02451%, 

Versicherungsanstalt der österreichischen Eisenbahnen 
(als Träger der Krankenversicherung) 4,10008%, 
Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter 
(als Träger der Krankenversicherung) 7,70689%, 
Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft 
(als Träger der Krankenversicherung) 5,22166%, 
Sozialversicherungsanstalt der Bauern  
(als Träger der Krankenversicherung) 4,58485%, 
Versicherungsanstalt der österreichischen Eisenbahnen  
(als Träger der Unfallversicherung) 0,01253%, 
Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter  
(als Träger der Unfallversicherung) 0,00686%, 
Allgemeine Unfallversicherungsanstalt 0,00275%, 
Sozialversicherungsanstalt der Bauern  
(als Träger der Unfallversicherung) 0,16929%, 
Pensionsversicherungsanstalt 0,09091%, 
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Pensionsversicherungsanstalt der Arbeiter 0,06640%, 
Versicherungsanstalt des österreichischen Bergbaues  
(als Träger der Pensionsversicherung) 0,00481%, 
Sozialversicherungsanstalt der Bauern  
(als Träger der Pensionsversicherung) 0,00279%. 

Die Höhe der vorschussweisen Zahlungen sowie deren Fälligkeitstermine sind 
durch Beschluss des Verwaltungsrates festzulegen. 

 
Versicherungsanstalt des österreichischen Bergbaues  
(als Träger der Pensionsversicherung) 0,00481%, 
Sozialversicherungsanstalt der Bauern  
(als Träger der Pensionsversicherung) 0,00279%. 

Die Höhe der vorschussweisen Zahlungen sowie deren Fälligkeitstermine sind 
durch Beschluss des Verwaltungsrates festzulegen. 

(11) Die Mittel für die Überweisungen des Ausgleichsfonds nach Abs. 3 
Z 2 werden aufgebracht 
 1. und 2. … 
Dieser Schlüssel ist jährlich, erstmals für das Geschäftsjahr 2001, unter Be-
rücksichtigung der Entwicklung der Beitragseinnahmen der einzelnen Kran-
kenversicherungsträger von diesem Geschäftsjahr zum Geschäftsjahr 1999, in 
weiterer Folge vom laufenden Geschäftsjahr zum vorangegangenen Geschäfts-
jahr vom Hauptverband neu festzusetzen. Hiebei sind als Beitragseinnahmen 
die Beiträge für pflichtversicherte Erwerbstätige, für freiwillig Versicherte, für 
Arbeitslose und der Bundesbeitrag zur Krankenversicherung der Bauern her-
anzuziehen. Die Zusatzbeiträge nach Z 1 sind außer Betracht zu lassen. 
Abs. 10 letzter Satz ist anzuwenden. 

(11) Die Mittel für die Überweisungen des Ausgleichsfonds nach Abs. 3 
Z 2 werden aufgebracht  
 1. und 2. … 
Dieser Schlüssel ist jährlich, erstmals für das Geschäftsjahr 2001, unter Be-
rücksichtigung der Entwicklung der Beitragseinnahmen der einzelnen Kran-
kenversicherungsträger von diesem Geschäftsjahr zum Geschäftsjahr 1999, in 
weiterer Folge vom laufenden Geschäftsjahr zum vorangegangenen Geschäfts-
jahr vom Hauptverband neu festzusetzen. Hiebei sind als Beitragseinnahmen 
die Beiträge für pflichtversicherte Erwerbstätige, für freiwillig Versicherte und 
für Arbeitslose heranzuziehen. Die Zusatzbeiträge nach Z 1 sind außer Be-
tracht zu lassen. Abs. 10 letzter Satz ist anzuwenden. 

(12) bis (15) … (12) bis (15) … 
Ausgleichsfonds der Pensionsversicherungsträger Ausgleichsfonds der Pensionsversicherungsträger  

§ 447g. (1) und (2) … § 447g. (1) und (2) … 
(3) An den Ausgleichsfonds gemäß Abs. 1 sind zu überweisen: 

 1. zur Abgeltung bzw. teilweisen Abgeltung der Aufwendungen, die den 
Pensionsversicherungsträgern aus der Anrechnung von Ersatzzeiten 
erwachsen, 

 a) und b) … 
 c) für Zeiten des Wehrdienstes als Zeitsoldat der Abgeltungsbetrag 

gemäß § 22 Abs. 5 des Heeresgebührengesetzes 1992, BGBl. 
Nr. 422; 

 d) … 
 2. … 

(3) An den Ausgleichsfonds gemäß Abs. 1 sind zu überweisen: 
 1. zur Abgeltung bzw. teilweisen Abgeltung der Aufwendungen, die den 

Pensionsversicherungsträgern aus der Anrechnung von Ersatzzeiten 
erwachsen, 

 a) und b) … 
 c) für Zeiten des Wehrdienstes als Zeitsoldat der Abgeltungsbetrag 

nach § 49 Abs. 5 des Heeresgebührengesetzes 2001, BGBl. I 
Nr. 31; 

 d) … 
 2. … 

(4) bis (10) … (4) bis (10) … 
Mitwirkung der Abgabenbehörden des Bundes hinsichtlich des Bezuges Mitwirkung der Abgabenbehörden des Bundes hinsichtlich des Bezuges 
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einer Familienbeihilfe einer Familienbeihilfe  
§ 459b. (1) Die Abgabenbehörden des Bundes haben den Trägern der Sozi-

alversicherung nach Maßgabe des Abs. 3 folgende Daten zu übermitteln: 
§ 459b. (1) Die Abgabenbehörden des Bundes haben den Trägern der Sozi-

alversicherung nach Maßgabe des Abs. 3 folgende Daten zu übermitteln: 
Name (Familienname und Vorname), Versicherungsnummer und Anschrift 
 1. der Person, für die Anspruch auf Familienbeihilfe gemäß § 2 Abs. 1 

lit. b des Familienlastenausgleichsgesetzes 1967 besteht, und 
 2. … 

Name (Familienname und Vorname), Versicherungsnummer und Anschrift 
 1. der Person, für die Anspruch auf Familienbeihilfe nach § 2 Abs. 1 lit. b, 

c und f sowie nach § 8 Abs. 4 bis 7 des Familienlastenausgleichsgeset-
zes 1967 besteht, und 

 2. … 
(2) und (3) … (2) und (3) … 

Elektronische Datenverarbeitung Elektronische Datenverarbeitung  
§ 460d. Die Versicherungsnummer nach § 31 Abs. 3 Z 14 sowie die bei den 

Sozialversicherungsträgern (Hauptverband) verwendeten personenbezogenen 
Ordnungsbegriffe (wie beispielsweise Dienstgeberkontonummer und Ver-
tragspartnernummer) können in der elektronischen Datenverarbeitung für 
Zwecke der Sozialversicherung und des Arbeitsmarktservice verwendet wer-
den. Veränderungen oder Feststellungen der Versicherungsnummer sowie von 
Familiennamen, Vornamen, Geschlechtsangaben, Staatsbürgerschaft und Ge-
burtsdaten, deren Notwendigkeit sich im Verfahren vor den Sozialversiche-
rungsträgern ergeben hat, sind dem Bundesminister für Inneres zur Verwen-
dung im Rahmen der Gleichsetzungstabelle (§ 16b des Meldegesetzes 1991 in 
der Fassung des Art. II des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 28/2001) zu übermit-
teln. 

§ 460d. Die Versicherungsnummer nach § 31 Abs. 4 Z 1 sowie die bei den 
Sozialversicherungsträgern (Hauptverband) verwendeten personenbezogenen 
Ordnungsbegriffe (wie beispielsweise Dienstgeberkontonummer und Ver-
tragspartnernummer) können in der elektronischen Datenverarbeitung für 
Zwecke der Sozialversicherung und des Arbeitsmarktservice verwendet wer-
den. Veränderungen oder Feststellungen der Versicherungsnummer sowie von 
Familiennamen, Vornamen, Geschlechtsangaben, Staatsbürgerschaft und Ge-
burtsdaten, deren Notwendigkeit sich im Verfahren vor den Sozialversiche-
rungsträgern ergeben hat, sind dem Bundesminister für Inneres zur Verwen-
dung im Rahmen der Gleichsetzungstabelle (§ 16b des Meldegesetzes 1991 in 
der Fassung des Art. II des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 28/2001) zu übermit-
teln. 

Berechtigung zur Datenverarbeitung Berechtigung zur Datenverarbeitung  
§ 460e. Die Versicherungsträger sind insoweit zur Ermittlung, Verarbeitung 

und Übermittlung von personenbezogenen Daten im Sinne des Datenschutzge-
setzes, BGBl. Nr. 565/1978, ermächtigt, als dies zur Erfüllung der ihnen ge-
setzlich übertragenen Aufgaben eine wesentliche Voraussetzung ist. Zu den 
ihnen gesetzlich übertragenen Aufgaben zählt auch die Übermittlung der bei 
der Einhebung der im § 27 a des Krankenanstaltengesetzes vorgesehenen Kos-
tenbeiträge und der gemäß § 45 a des Arbeiterkammergesetzes 1992 zum 
Zwecke der Erfassung der Kammerzugehörigen notwendigen Daten. 

§ 460e. Die Versicherungsträger sind insoweit zur Ermittlung, Verarbeitung 
und Übermittlung von personenbezogenen Daten im Sinne des Datenschutzge-
setzes 2000 ermächtigt, als dies zur Erfüllung der ihnen gesetzlich übertrage-
nen Aufgaben eine wesentliche Voraussetzung ist. Zu den ihnen gesetzlich 
übertragenen Aufgaben zählt auch die Übermittlung der bei der Einhebung der 
im § 27 a des Krankenanstaltengesetzes vorgesehenen Kostenbeiträge und der 
gemäß § 45 a des Arbeiterkammergesetzes 1992 zum Zwecke der Erfassung 
der Kammerzugehörigen notwendigen Daten. 

Begünstigte Erwerbung von Anwartschaften und Ansprüchen Begünstigte Erwerbung von Anwartschaften und Ansprüchen  
§ 502. (1) bis (3) … § 502. (1) bis (3) … 
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(4) Personen, die in der im § 500 angeführten Zeit aus einem der dort ange-
führten Gründe ausgewandert sind und die vorher in der Zeit seit dem 1. Juli 
1927 Beitragszeiten gemäß § 226 oder Ersatzzeiten gemäß §§ 228 oder 229 
oder Zeiten nach dem Auslandsrenten-Übernahmegesetz zurückgelegt haben, 
können für die Zeiten der Auswanderung, längstens aber für die Zeit bis 
31. März 1959, Beiträge nachentrichten. Die nachzuentrichtenden Beiträge 
belaufen sich für jeden Monat der Auswanderung 23,76 €; an die Stelle des 
Betrages tritt ab 1. Jänner eines jeden Jahres, erstmals ab 1. Jänner 1989, der 
unter Bedachtnahme auf § 108 Abs. 9 mit der jeweiligen Aufwertungszahl 
(§ 108a Abs. 1) vervielfachte Betrag. § 227 Abs. 4 ist sinngemäß mit der 
Maßgabe anzuwenden, daß die Beitragsentrichtung bei der Pensionsversiche-
rungsanstalt der Angestellten zu erfolgen hat, wenn bei keinem Versicherungs-
träger Versicherungszeiten erworben worden sind. Für die Abstattung der 
nachzuzahlenden Beiträge gilt Abs. 2 zweiter bis letzter Satz entsprechend. 

(4) Personen, die in der im § 500 angeführten Zeit aus einem der dort ange-
führten Gründe ausgewandert sind und die vorher in der Zeit seit dem 1. Juli 
1927 Beitragszeiten gemäß § 226 oder Ersatzzeiten gemäß §§ 228 oder 229 
oder Zeiten nach dem Auslandsrenten-Übernahmegesetz zurückgelegt haben, 
können für die Zeiten der Auswanderung, längstens aber für die Zeit bis 
31. März 1959, Beiträge nachentrichten. Die nachzuentrichtenden Beiträge 
belaufen sich für jeden Monat der Auswanderung 23,76 €; an die Stelle des 
Betrages tritt ab 1. Jänner eines jeden Jahres, erstmals ab 1. Jänner 1989, der 
unter Bedachtnahme auf § 108 Abs. 9 mit der jeweiligen Aufwertungszahl 
(§ 108a Abs. 1) vervielfachte Betrag. § 227 Abs. 4 ist sinngemäß mit der 
Maßgabe anzuwenden, daß die Beitragsentrichtung bei der Pensionsversiche-
rungsanstalt zu erfolgen hat, wenn bei keinem Versicherungsträger Versiche-
rungszeiten erworben worden sind. Für die Abstattung der nachzuzahlenden 
Beiträge gilt Abs. 2 zweiter bis letzter Satz entsprechend. 

(5) bis (8) … (5) bis (8) … 
Erwerb von Pensionsversicherungszeiten und Selbstversicherung in der 

Krankenversicherung nach Beendigung eines Dienstverhältnisses zu einer 
internationalen Organisation 

Erwerb von Pensionsversicherungszeiten und Selbstversicherung in der 
Krankenversicherung nach Beendigung eines Dienstverhältnisses zu einer 

internationalen Organisation  
§ 506b. (1) bis (5) … § 506b. (1) bis (5) … 
(6) Der Antrag auf Entrichtung von Beiträgen nach Abs. 1 ist bei der Pensi-

onsversicherungsanstalt der Angestellten zu stellen. 
(6) Der Antrag auf Entrichtung von Beiträgen nach Abs. 1 ist bei der Pensi-

onsversicherungsanstalt zu stellen. 

 5. Unterabschnitt  
 Zusammenführung der Pensionsversicherungsanstalt der Arbeiter und 

der Pensionsversicherungsanstalt der Angestellten  
 Pensionsversicherungsanstalt – Errichtung  

 § 538a. (1) Die Pensionsversicherungsanstalt der Arbeiter und die Pen-
sionsversicherungsanstalt der Angestellten werden ab 1. Jänner 2002 mit 
Wirksamkeit vom 1. Jänner 2003 zur Pensionsversicherungsanstalt zusam-
mengeführt. Die Pensionsversicherungsanstalt ist Versicherungsträger im Sin-
ne des § 32. 

 (2) Alle Rechte und Verbindlichkeiten der Pensionsversicherungsanstalt der 
Arbeiter und der Pensionsversicherungsanstalt der Angestellten gehen mit 
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1. Jänner 2003 auf die Pensionsversicherungsanstalt über. Sie ist ab 1. Jänner 
2003 zur Durchführung der Verwaltungs- und Leistungssachen zuständig, die 
nach den am 31. Dezember 2002 geltenden Vorschriften von der Pensionsver-
sicherungsanstalt der Arbeiter oder der Pensionsversicherungsanstalt der An-
gestellten zu besorgen sind. Der Pensionsversicherungsanstalt obliegt die Er-
stellung der Rechnungsabschlüsse, der Geschäftsberichte (§ 444 Abs. 1) und 
der statistischen Nachweisungen (§ 444 Abs. 2) für das Jahr 2002 für die Pen-
sionsversicherungsanstalt der Arbeiter und die Pensionsversicherungsanstalt 
der Angestellten. 

 (3) Der im Rahmen der Zusammenführung entstehende Verwaltungs- und 
Verrechnungsaufwand, Sachaufwendungen, der in § 538c Abs. 4 genannte 
Aufwand sowie Investitionen sind bei der Rückführung des Verwaltungs- und 
Verrechnungsaufwandes nach § 588 Abs. 14 außer Acht zu lassen. 

 Pensionsversicherungsanstalt – Versicherungsvertreter und Konstituie-
rung der Verwaltungskörper  

 § 538b. (1) Die in die Pensionsversicherungsanstalt der Arbeiter und die 
Pensionsversicherungsanstalt der Angestellten entsendeten Versicherungsver-
treter gelten mit 1. Jänner 2003 als Versicherungsvertreter der Pensionsversi-
cherungsanstalt. Sie gehören dem Verwaltungskörper der Pensionsversiche-
rungsanstalt an, der jenem entspricht, in den sie bei der Pensionsversiche-
rungsanstalt der Arbeiter oder der Pensionsversicherungsanstalt der Angestell-
ten entsendet wurden. Die Mandatsausübung gilt als ununterbrochen. 

 (2) Die Mitglieder des Vorstandes und der Kontrollversammlung (§ 419 
Abs. 1) der Pensionsversicherungsanstalt werden erstmals vom Bundesminis-
ter für soziale Sicherheit und Generationen zu den konstituierenden Sitzungen 
in der Weise eingeladen, dass die genannten Verwaltungskörper ab 1. Jänner 
2003 ihre Aufgaben und Obliegenheiten nach § 434 bzw. nach § 436 wahr-
nehmen können. Mit ihrem ersten Zusammentreten sind die genannten Ver-
waltungskörper konstituiert. In den konstituierenden Sitzungen ist die Wahl 
des Obmannes und seiner beiden Stellvertreter (§ 431 Abs. 1 und 2) bzw. des 
Vorsitzenden der Kontrollversammlung und seines Stellvertreters (§ 431 
Abs. 3) durchzuführen; der Vorsitzende des Überleitungsausschusses (§ 538c 
Abs. 3) führt hiebei den Vorsitz. Ab der Konstituierung übernehmen die ge-
nannten Verwaltungskörper alle ihnen nach diesem Bundesgesetz zugeordne-
ten Aufgaben und Obliegenheiten. Die Mitglieder der Landesstellenausschüsse 
(§ 419 Abs. 2) werden erstmals vom Obmann zur konstituierenden Sitzung 
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eingeladen. Mit ihrem ersten Zusammentreten sind die Landesstellenausschüs-
se konstituiert. In der konstituierenden Sitzung ist die Wahl des Vorsitzenden 
und seines Stellvertreters (§ 431 Abs. 4) durchzuführen; der Obmann führt 
hiebei den Vorsitz. Die Generalversammlung (§ 419 Abs. 1) ist vom Vorstand 
erstmals nach dessen Konstituierung einzuberufen. Hinsichtlich der Angelo-
bung der Versicherungsvertreter gilt § 432 sinngemäß. 

 (3) Die Amtsdauer der Verwaltungskörper der Pensionsversicherungsanstalt 
endet mit Ablauf des 31. Dezember 2005. 

 Überleitungsausschuss – Errichtung  
 § 538c. (1) Der Überleitungsausschuss wird aus den Mitgliedern der Vor-

stände der Pensionsversicherungsanstalt der Arbeiter und der Pensionsversi-
cherungsanstalt der Angestellten gebildet. Er kann unbeschadet seiner eigenen 
Verantwortlichkeit Ausschüsse aus seiner Mitte bilden und diesen einzelne 
seiner Aufgaben und Obliegenheiten übertragen. Im Übrigen finden die Best-
immungen der §§ 448 und 449 hinsichtlich der Sitzungen des Überleitungs-
ausschusses, die dieser in seiner Eigenschaft als geschäftsführendes Organ der 
Pensionsversicherungsanstalt durchführt, sinngemäß Anwendung. Kommt ein 
gültiger Beschluss des Überleitungsausschusses in seiner Eigenschaft als ge-
schäftsführendes Organ der Pensionsversicherungsanstalt nicht zustande, so 
kann der Vorsitzende, wenn wichtige Interessen des Versicherungsträgers ge-
fährdet scheinen, die Angelegenheit dem Bundesminister für soziale Sicherheit 
und Generationen zur Entscheidung vorlegen. 

 (2) Die in Abs. 1 genannten Versicherungsvertreter werden im Fall ihrer 
Verhinderung von den nach § 421 Abs. 7 bestellten Stellvertretern vertreten. 
Im Übrigen finden auf die Mitglieder des Überleitungsausschusses und ihre 
Stellvertreter die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes über Versicherungs-
vertreter sinngemäß Anwendung. 

 (3) Die Mitglieder des Überleitungsausschusses werden erstmals vom Bun-
desminister für soziale Sicherheit und Generationen zur konstituierenden Sit-
zung in der Weise eingeladen, dass der Überleitungsausschuss ab 1. Jänner 
2002 seine Aufgaben und Obliegenheiten nach § 538d wahrnehmen kann. Mit 
seinem ersten Zusammentreten ist der Überleitungsausschuss konstituiert. In 
der konstituierenden Sitzung wählen die Mitglieder des Ausschusses aus ihrer 
Mitte einen Vorsitzenden und einen Vorsitzenden-Stellvertreter; das an Le-
bensjahren älteste Mitglied führt hiebei den Vorsitz. Der Vorsitzenden-
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Stellvertreter hat jener Pensionsversicherungsanstalt anzugehören, der der 
Vorsitzende nicht angehört. Der Ausschuss ist bei Anwesenheit der Hälfte der 
Mitglieder (Stellvertreter) beschlussfähig. Er fasst seine Beschlüsse mit einfa-
cher Mehrheit. Der Ausschuss wird vom Vorsitzenden, bei dessen Verhinde-
rung vom Vorsitzenden-Stellvertreter, einberufen. Der Überleitungsausschuss 
kann sich zur zweckmäßigen Erfüllung seiner Aufgaben eine Geschäftsord-
nung geben; diese kann vorsehen, dass Aufgaben im Sinne des § 538d Abs. 2 
von Ausschüssen nach Abs. 1 zweiter Satz wahrzunehmen sind. 

 (4) Die Organisation der Bürogeschäfte des Überleitungsausschusses ob-
liegt im ersten Halbjahr 2002 dem leitenden Angestellten der Pensionsversi-
cherungsanstalt der Angestellten, im zweiten Halbjahr 2002 dem leitenden 
Angestellten der Pensionsversicherungsanstalt der Arbeiter. Dabei hat im ers-
ten Halbjahr 2002 der leitende Angestellte der Pensionsversicherungsanstalt 
der Arbeiter, im zweiten Halbjahr 2002 der leitende Angestellte der Pensions-
versicherungsanstalt der Angestellten den jeweils für die Bürogeschäfte Ver-
antwortlichen zu unterstützen. 

 (5) Der zur Ausübung der Tätigkeit des Überleitungsausschusses erforderli-
che Aufwand ist je zur Hälfte von der Pensionsversicherungsanstalt der Arbei-
ter und der Pensionsversicherungsanstalt der Angestellten zu tragen. 

 Überleitungsausschuss – Aufgaben  

 § 538d. (1) Der Überleitungsausschuss hat zur Vorbereitung der Zusam-
menführung nach § 538a aus seinen Mitgliedern jedenfalls zwei Ausschüsse 
einzusetzen, und zwar einen Strukturausschuss und einen Organisationsent-
wicklungsausschuss. Der Strukturausschuss hat dem Bundesminister für sozia-
le Sicherheit und Generationen bis längstens 30. Juni 2002 einen Bericht über 
den Fortgang der Zusammenführung zu erstatten; der Organisationsentwick-
lungsausschuss hat dem Bundesminister für soziale Sicherheit und Generatio-
nen bis längstens 31. August 2002 einen Bericht über die Personalstruktur der 
zusammenzuführenden Pensionsversicherungsanstalten zu erstatten. 

 (2) Folgende Beschlüsse der Verwaltungskörper der Pensionsversiche-
rungsanstalt der Arbeiter und der Pensionsversicherungsanstalt der Angestell-
ten bedürfen, unbeschadet der aufsichtsbehördlichen Genehmigungsrechte, zu 
ihrer Wirksamkeit der Zustimmung des Überleitungsausschusses: 
 1. sämtliche Beschlüsse, für deren Wirksamkeit die Zustimmung der Kon-
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trollversammlung erforderlich ist; 
 2. Beschlüsse betreffend EDV und Informatik, mit welchen Verfügungen 

über einen 200 000 € übersteigende Betrag getroffen werden; 
 3. sämliche Beschlüsse betreffend Bedienstete im leitenden (DO.A/ 

Gehaltsgruppe G), höheren (DO. A/Gehaltsgruppe F) oder gehobenen 
Dienst (DO. A/Gehaltsgruppe E); 

 4. sämtliche Beschlüsse betreffend Bedienstete der kollegialen Führung 
im Sinne des § 6a des Krankenanstaltengesetzes, soweit diese Personen 
nicht unter Z 3 Berücksichtigung finden. 

 (3) Die nach Abs. 2 zustimmungsbedürftigen Beschlüsse sind dem Überlei-
tungsausschuss unverzüglich vorzulegen. Die Zustimmung gilt als erteilt, 
wenn der vorgelegte Beschluss nicht innerhalb von vier Wochen ab Vorlage 
mit Beschluss abgelehnt wird. Die Ablehnung ist zu begründen. Ist strittig, ob 
ein Beschluss nach Abs. 2 zustimmungsbedürftig ist, so entscheidet darüber 
der Bundesminister für soziale Sicherheit und Generationen auf Antrag des 
Ausschusses oder eines Versicherungsträgers. Durch einen solchen Antrag 
wird die vierwöchige Entscheidungsfrist bis zur Entscheidung durch den Bun-
desminister für soziale Sicherheit und Generationen gehemmt. 

 (4) Der Überleitungsausschuss bestellt bis zum 30. Juni 2002 mit Wirkung 
ab 1. Jänner 2003 den leitenden Angestellten und leitenden Arzt sowie ihre 
ständigen Stellvertreter und erlässt für die Pensionsversicherungsanstalt bis 
zum 31. Dezember 2002 eine vorläufige Satzung. Diese tritt unter Bedacht-
nahme auf § 455 Abs. 1 frühestens mit 1. Jänner 2003 in Kraft. 

 (5) Die Pensionsversicherungsanstalt der Arbeiter und die Pensionsversi-
cherungsanstalt der Angestellten haben dem Überleitungsausschuss auf sein 
Verlangen sämtliche zur Ausübung des Zustimmungsrechtes erforderlichen 
Mitteilungen zu machen. Der Ausschuss kann die notwendigen Erhebungen 
durch eines oder mehrere seiner Mitglieder (Stellvertreter) auch unmittelbar 
bei den einzelnen Versicherungsträgern durchführen. 

 (6) Der Überleitungsausschuss kann zu allen Sitzungen der Verwaltungs-
körper der Pensionsversicherungsanstalt der Arbeiter und der Pensionsversi-
cherungsanstalt der Angestellten Vertreter entsenden, denen beratende Funkti-
on zukommt. Er ist von jeder Sitzung der Verwaltungskörper ebenso in 
Kenntnis zu setzen wie die Mitglieder dieser Verwaltungskörper; es sind ihm 
auch die diesen zur Verfügung gestellten Behelfe (Sitzungsprotokolle, Tages-
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ordnungen, Ausweise, Berichte und andere Behelfe) zu übermitteln. 
Schlußbestimmungen zu Art. I des Sozialrechts-Änderungsgesetzes 1993, 

BGBl. Nr. 335 (51. Novelle) 
Schlußbestimmungen zu Art. I des Sozialrechts-Änderungsgesetzes 1993, 

BGBl. Nr. 335 (51. Novelle) 
§ 551. (1) bis (10) … § 551. (1) bis (10) … 
(11) Ein am 30. Juni 1993 bestandener Anspruch auf Kinderzuschuß gemäß 

den §§ 262 bzw. 286 in der am 30. Juni 1993 geltenden Fassung bleibt auch 
über diesen Zeitpunkt hinaus solange weiter bestehen, solange die Vorausset-
zungen für den Anspruch nach der am 30. Juni 1993 geltenden Rechtslage ge-
geben sind. Die bis 30. Juni 1993 den Kinderzuschuß betreffenden Bestim-
mungen sind dabei weiter anzuwenden. 

(11) Ein am 30. Juni 1993 bestandener Anspruch auf Kinderzuschuß gemäß 
den §§ 262 bzw. 286 in der am 30. Juni 1993 geltenden Fassung bleibt auch 
über diesen Zeitpunkt hinaus solange weiter bestehen, solange die Vorausset-
zungen für den Anspruch nach der am 30. Juni 1993 geltenden Rechtslage ge-
geben sind. Die bis 30. Juni 1993 den Kinderzuschuß betreffenden Bestim-
mungen sind dabei weiter anzuwenden, und zwar so, dass der Kinderzuschuss 
ab 1. Jänner 2002 mindestens 29,07 € beträgt. 

(12) bis (19) … (12) bis (19) … 
Schlußbestimmungen zu Art. 7 des Arbeits- und Sozialrechts-

Änderungsgesetzes 1997, BGBl. I Nr. 139 (54. Novelle) 
Schlußbestimmungen zu Art. 7 des Arbeits- und Sozialrechts-

Änderungsgesetzes 1997, BGBl. I Nr. 139 (54. Novelle) 
§ 572. (1) Es treten in Kraft: 

 1. bis 4. … 
 5. mit 1. Jänner 2003 die §§ 128, 238 Abs. 1 bis 5 und 447h in der Fas-

sung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 139/1997; 
 6. bis 8. … 

§ 572. (1) Es treten in Kraft: 
 1. bis 4. … 
 5. mit 1. Jänner 2003 § 238 Abs. 1 bis 5 in der Fassung des Bundesgeset-

zes BGBl. I Nr. 139/1997; 
 5a. mit 1. Jänner 2005 die §§ 128 und 447h in der Fassung des Bundesge-

setzes BGBl. I Nr. 139/1997; 
 6. bis 8. … 

(2) bis (20) … (2) bis (20) … 
Schlußbestimmungen zum Bundesgesetz BGBl. I Nr. 173/1999 

(57. Novelle) 
Schlußbestimmungen zum Bundesgesetz BGBl. I Nr. 173/1999 

(57. Novelle) 
§ 581. (1) Es treten in Kraft: 

 1. bis 2. … 
 3. mit 1. Jänner 2003 § 128 Abs. 1 und 3 in der Fassung des Bundesgeset-

zes BGBl. I Nr. 173/1999. 

§ 581. (1) Es treten in Kraft: 
 1. bis 2. … 
 3. mit 1. Jänner 2005 § 128 Abs. 1 und 3 in der Fassung des Bundesgeset-

zes BGBl. I Nr. 173/1999. 
(1a) bis (5) … (1a) bis (5) … 

 Schlussbestimmungen zum Bundesgesetz BGBl. I Nr. xxx/2002 
(59. Novelle) 

 § 597. (1) Es treten in Kraft: 
 1. mit 1. Jänner 2002 die §§ 10 Abs. 7, 16 Abs. 2 Z 1 und Abs. 6 Z 3, 18a 
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Abs. 3 Z 1 bis 3, 31 Abs. 11 und 12, 31a, 31b Abs. 2, 44 Abs. 1 Z 7 
und Abs. 3, 49 Abs. 3 Z 18 lit. a, 19, 25 und 26, 51d Abs. 2, 53a 
Abs. 4, 76 Abs. 1 Z 2 und Abs. 3, 81a samt Überschrift, 86 Abs. 3 Z 1, 
104 Abs. 6, 106 Abs. 2, 108 Abs. 3, 123 Abs. 2, 125 Abs. 1, 129 
Abs. 5, 130 Abs. 1, 144 Abs. 4, 194, 252 Abs. 1, 275 Abs. 2, 277 
Abs. 3, 292 Abs. 8, 294 Abs. 3, 308 Abs. 3 und 5 bis 7, 309, 310, 321 
Abs. 1, 340a samt Überschrift, 347 Abs. 7, 350 Abs. 1 Z 3, 358 Abs. 3, 
360 Abs. 5, 363 Abs. 3 Z 3, 418 Abs. 7, 441d Abs. 2, 443 samt Über-
schrift, 444 Abs. 7, 447g Abs. 3 Z 1 lit. c, 459b Abs. 1 Z 1, 460d, 460e, 
538a bis 538d samt Überschriften, 551 Abs. 11, 572 Abs. 1 Z 5 und 5a 
sowie 581 Abs. 1 Z 3 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 
xxx/2002; 

 2. mit 1. Jänner 2003 die §§ 16a Abs. 3 Z 2, 17 Abs. 3, 25 Abs. 1, 29 
Abs. 1 und 2, 73 Abs. 2, 84 Abs. 3 und 5, 231 Z 1, 232 Abs. 3, 418 
Abs. 3, Abs. 5 Z 5 und Abs. 5a, 419 Abs. 2, 426 Abs. 1 Z 2, 427 Abs. 1 
Z 2, 428 Z 2, 429 Z 2, 430 Z 2, 447f Abs. 10, 502 Abs. 4 und 506b 
Abs. 6 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2002; 

 3. rückwirkend mit 1. Jänner 2001 die §§ 322a Abs. 2 und 447f Abs. 11 in 
der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2002. 

 (2) Es treten außer Kraft: 
 1. mit Ablauf des 31. Dezember 2001 § 363 Abs. 3 Z 4; 
 2. mit Ablauf des 31. Dezember 2002 die §§ 418 Abs. 5 Z 6 und 7, 427 

Abs. 1 Z 3, 428 Z 3 und 429 Z 3. 
 (3) Als ausdrücklich verlangte Barzahlungen im Sinne des § 104 Abs. 6 ers-

ter Satz in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2002 gelten auch 
Barzahlungen von Leistungen, die bereits vor dem 1. Jänner 2002 im Wege 
der Barzahlung erbracht wurden und nach diesem Zeitpunkt weiter zu erbrin-
gen sind. 

 (4) § 308 Abs. 3 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2002 
gilt auch für Personen, die vor dem 1. Jänner 2002 in ein pensionsversiche-
rungsfreies Dienstverhältnis aufgenommen wurden. Die Rechtskraft bereits 
ergangener Entscheidungen steht dem nicht entgegen. 

 (5) Der Hauptverband und der Österreichische Bundesverband für Psycho-
therapie haben zur Vorbereitung des Abschlusses eines Gesamtvertrages im 
Sinne des § 349 Abs. 2 ein Psychotherapiekonzept zu erstellen, das eine um-
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fassende volkswirtschaftliche Kosten-Nutzen-Analyse zu enthalten hat. Die 
Gültigkeit bereits bestehender Verträge über die Erbringung psychotherapeuti-
scher Leistungen wird dadurch nicht berührt. 

 (6) Alle für geringfügig beschäftigte Personen und geringfügige Beschäfti-
gungsverhältnisse nach diesem Bundesgesetz geltenden Bestimmungen sind 
bis zum Ablauf des 31. Dezember 2004 auch auf Personen anzuwenden, die 
nach den § 203 Abs. 2 B-KUVG von der Kranken- und Unfallversicherung 
nach dem B-KUVG ausgenommen sind. 
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